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I. Anmerkung ,

E) iejenigen , sag! Rousseau , Lmile I«.

welche die Politik und Moral getrennt be¬

handeln wollen , werden » nkeinerotzn bey¬

den Etwas zu Stand bringen . Wenn daS

Volk einst einen gewissen Grad der Einsicht erhalten

wird , oder vielmehr ; wenn das Volk für einen sol¬

chen Grad von Einsicht empfänglich wäre , ss

würde der Unterschied zwischen der Gesellschafts -

tugend und der moralischen ganz Hinwegfallen «

Denn in» Grunde , ist die Tugend , wie sie die ge¬

läuterte Religion und Sittenlehre einflös -

sen , von der Tugend nicht verschieden , welche die ge¬

sellschaftliche Ordnung fordert ,

II . Anmerkung ,

Die Nothwendigkeit dieser Lehre znr Befestigung

der Gesetze ward von den Gesetzgebern , von den Wei¬

sen des Alterthums stets ausser Zweifel gesetzek- Z a-

leucus , bey dem O io 6 or . 8 icu ! . I>. 12. , lei »

N »
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tet zu seinen Gesetzen durch den Eingang ein : „ Mein

„scheu , die in einem Staate vereint leben wollen ,

„ müßten vor allem glauben , daß es eine Gott »

heil geb e. " Aber Cicero hat die Weift , wie der

Glaube an eine Gottheit auf die Handlungen

des gesellschaftliche » Menschen einwirken soll, bey¬

nahe in dem Geiste eines Augustinns geschildert . „ D a»

„ her , sagt er , gleich anfangs die B ü r g e r allge¬

mein überzeigt seyn sollen , daß die Gottheit alles be¬

herrsche , alles leite : daß , was immer vorgeht , durch

„ihren Willen , ihre Gewalt , unter ihrem Einflüsse

„vor sich gehe ; daß sie um das menschliche Geschlecht

„sich stets vorzüglich verdient mache , wie jeder

„ handle , was jedermann begehe , u n ab¬

gewendet beobachte , und den Lasterhaften

„ zur Rechenschaft fordere . " Lit izitur koc n

xnncipio psrsuasum c i v i b u s, « ominös esse

sc mociernwres omnium rerum Veos , esc ^ue »

^ srnntur , oorum §er > vi , öitions ne nu -

mine , eos ^ uL optime cie Monere kominum me -

reri , et ^ uslis ^ uisc ^ ue sit , <^uiö in se

A 6 milrLr , intueri , e t imx > iorum knbL -

re r N t i o n em . ve ieZ . c. 7.
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1! I . Anmerkung .

Auch das einzige Mittel , welches Völker noch

gegen die Unterdrückungen der mit Gemalt gemäss,,e -
ten Eigenmacht , wenigstens einigermassen , schä¬

tzen kann : und wenn den Regierungen sehr daran lie »

gen muß , daß die Unterthanen eine Religion haben ;
den Unterthanen ist es noch unendlich wichtiger , daß

Fürsten , und diejenigen , in deren Händen die öffent¬

liche Verwaltung liegt , die Furcht eines Gottes im

Zaume halte , vor dessen schrecklichem Richtcrstuhle auch

st e unfehlbar zu erscheinen , dem sie von jeder Un¬

terdrückung , von dem aus Herrschsucht , oder aus Ver -

grösscrungSbegierde , oder aus Sucht des Heldeuruhmes

wie Wasser verschwendetem Meuscheublute Rechenschaft

zu gehen haben werden .

Voltar , dessen spottender Witz der Religion

so manche unheilbare Wunde geschlagen , hat durch die

vortreffliche Abhandlung über die Nothwendig -

keit , einen G o tt zu glauben , ( thuesten -

c/clozo : Zettele Oieux ) sich beynahe mit der Reli¬

gion wieder ausgesöhnet . Aber nichts übertrifft das ihn?

gleichsam abgezwungene GestandiUß ; da er in seinem
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Briefe an den Verfasser des untergeschobenen

Werkes : I ) e trois imposteurs , ausruft :

ki les cieuri Z« pourvüs cißleuremprunte auguste

Aouvoient jamais cesser , 6 « Is manifester ;

SiOi eu n' existoilpas , ilkauäroitl ' jnvenler .

^ ue Iss ZSASL 1' annoncent letguelesroisls

crmFnent !

Avis ! si vous m' oppriryer , Zi voZ Aranöeurs ck«--

lfai ^nent ,

Aes plßurs äs 1' innocent , c^ue vons taiws couler ,

Mpfl venAßur est ! ü Iiuut ra ^ prenneLä - trs m-

hier .

Hätte Voltär gelebet , um Zeuge von den

Gräueln der Revolution zu seyn , er wurde seinen Zu ,

ruf nicht an Könige , er würde ihn an diese Ver .

fammlung von Unterdrückern gerichtet haben , wo man

es Lupäeur nannte , als ein Mitglied fich öffentlich

für einen G otteslä ugner bekannte . Zwar äusser¬

te die Unterdrückung sogleich vorn Anbeginn ungezähnt »

ke Wildheit , als alles gesetzmässige Ansehen zernich¬

tet . hie Gesetze aufgehoben , die gesellschaftliche Ord¬

nung um- - und übergestürzet ward . Aber . als die Kon,

perttisn , um die Hemxel zu beraube », allen GotteH -
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dienst vertilgte , und der Gottheit offenbar Krieg an »

kündigte , da ward ihr Karakter unwiderstehliche Wuth .

Der Fanatismus hat nie so schrcckbar gewüthet , wie

der Atheismus . Seit der Zeit auch , als der Schild

der Religionsmeinung nicht mehr über das verführte

Volk schwebte , blutete Frankreich ohne Unterlaß , und

dem Blutdurste seiner Henker war das stets geschäftige

Beil der Guillotine oft noch zu träge . Möchten we-

nigstens so viele Grausamkeiten für die Warnung al¬

ler Nationen und Zeiten nicht ganz unverloren seyn ,

und sie von der Nothwendigkeit und der Wohlthätig¬

keit einer Religion überführen ! Oiscite — momtß

non lemnsrk Oivos l

1 ^ . Anmerkung .

On tsse immortalit/ok 8oul . Einflußder

Religion aufdas Skaatssystem der Völ¬

ker . Neckers Werk 8ur 1 ' imporlnnce cles opi -

nions relitzieures , verdient über diesen Gegenstand

gelesen zu werden , so sehr es auch . gleich den mei¬

sten Schriften des Verfassers , manchmal den Prunk -

redner anstatt des untersuchenden Philosophen , und

überall den Wen- esinn des Mannes zeigt , dessen Mei -
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uungen mit feinen Zcikabsichten mehr , als mit eiueW

Wirklichen Systeme zusammen hängen .

V. Anmerkung .

Der Verfasser des Werkes : 8ur les iettres <äs

xaciret et ! es prisons cl ' etat , im rken Thl . Z. Kap,

bestreiket die Nothwendigkeit der Religion , und ihre

Wirksamkeit zur Erhaltung der bürgerlichen Ordnung

Mit dem zuletzt sich darauf zusammenziehenden Grun¬

de : daß die Belohnungen und Strafen der

Reliaion zu fern von dem Handelnden liegen , um

zur Bestimmung für , oder zur Abhaltung wider eine

Handlung einzuwirken . Er fordert daher die bür .

gerliche Tugend einzig von einer guten Gesetzge¬

bung , als von welcher Strafe und Belohn » » -

gen näher gelegt werden können . Wenn hierdurch

etwas bewiesen seyn sollte , so ist es höchstens , daß

die Religion allein zur Leitung der bürgerlichen

Handlungen und Erhaltung der gesellschaftlichen Ord -

„ ung unzulänglich ist ; ein Satz , den Niemand

zu widersprechen , versucht seyn möchte . Aber es war

sonderbar von Mirabeau , nicht wahrgenommen zu

haben , daß er eben durch die Gründe , die er zu Hil¬

fe gerufen , den Satz , den er bestritt , geradezu beftz



Z4Z

fugte . Denn , da er nun einmal den B e l o h n u n g e n

und Strafen nicht nur Wirksamkeit , sondern auch

Nothwendigkeit zur Erhaltung der bürgerlichen

Folgsamkeit zugestehet ; Belohnungen und

Skrafender weltlichen Gesetzgebung aber bey Hand¬

ln n g e n, die sich dem Kenntnisse der Menschen e n t-

z i e h e n können , kraftlos sind ; so gestand , oder viel¬

mehr , er bewies dadurch unleugbar den Nutzen ,

die Nothwendigkeit der Religion zur Ergä n-

zung der bürgerlichen Gesetzgebung gegen diejenigen

Verbrechen , die , wie Shakespear sagt , so vor¬

sichtig begangen werden , daß sie der Ge¬

setze spotten . Um alles unter einem Gesichtspunk¬

te zu fassen : wer mit unbefangenem Verstände wird

zu behaupten wagen , daß auch selbst fern liegende Ab¬

haltungsgründe von Verbrechen , der bürgerlichen

Wohlfahrt nicht immer noch wichtig seyn, und wenigstens

da für unentbehrlich angesehen werden müssen,
wo sonst nichts , was vom Verbrechen zurückhalten

könnte , vorhanden seyn würde ?

VI . Anmerkung .

Selbst der philosophische Locke , der Verfasser
der vortrefflichen Briefe über dieToleranz , hat dieses
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für so nothwendig gehalten , daß er in seinem Gesetz-

buche für die Karoline , wo die Aufnahme allerRe¬

ligionen gleichsam die Grundlage der Verfassung ist ,

dennoch vorschreibt : Jeder Kolonist müsse sich

zu einer Religionsgemeinde bekennen .

VII . Anmerkung .

Auch ist nicht Freygeisterey eine zu fällige Äus¬

ser ung des Unglaubens in gesellschaftlichen Gesprä -

chen , die auf die bürgerliche Ordnung keinen Einfluß

haben können . Ein erklärter Freygeist , von

dem die öffentliche Verwaltung Kenntniß zu nehmen ,

Ursache und das Recht bat , ist bloß der Apostel

der Freygeisterep , der seine Meinung in Um¬

lauf zu bringen , sie zu verbreiten , gemein zu

machen , bemühet ist. Die Beschuldigung dieser Absicht

und Lehre ward auch stets für so schwer angesehen ,

daß Xensphon am Eingänge der sokratischen

Denkwürdigkeiten vor allem sich bestrebet , da §

Andenken seines Lehrers vor Athen und der Welt ge¬

gen die Anklage des Atheismus zu rechtfertigen ,
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Vlll . Anmerkung .

Es ist eine , selbst von vielen Katholiken mit

Vorliebe geäufferte Meinung : die bürgerliche Wohl¬

fahrt und Ordnung müßten sehr dabey gewinnen ,

wenn die politische und Reiigionsgewalt in einer Hand

vereiniget lägen . Die schrecklichen Unordnungen ,

welche die Mißhelligkeiten der Regierung

und des Priester thumes über Staate » und Völ¬

ker gebracht haben , scheinen diese Meinung zu recht¬

fertigen . Rom , wo zuerst der Senat , späterhin die

Cäsar » , das Augurat und Pontifikat mit der Regen -

tenmacht in sich vereinigten , war , sagt man ,

von Religionsuuruhen frey . HobbeS hat

daher eine solche Vereinigung in Vorschlag ge-

bracht , und Heinrich der Achte von England , und

Peter der Grosse in Rußland scheinensie ver¬

wirklichet zu haben . Aber , wie Rousseau mit scharf ,

sinniger Unterscheidung bemerket : „sie haben ( dadurch )

„nicht das Recht , zu andern , sondern nur die Gewalt

„ handzuhaben erhalten : sie sind ( in der Religion ) nicht

„ Gesetzgeber , sondern nur F ü r sten geworden .

„ Wo der Klerus einen Körper ausmachet , ist er

„ immer Meister undGesetzgeber in feine » »

^ Antheile . Also sind in England und Rußland zwey
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„ verschiedene Machte , zwey Gesetzgeber ,

„ wie überall . " Und nichts ist weniger beweisend , als

das Beyspiel der römischen Verfassung . Da man das¬

selbe anführt , ist das Augenmerk einzig darauf gerich¬

tet , daß durch diese Vereinigung der Zusammenstoß

der Regierung und des Priestcrkhums , der so manche

heftige Stqatserschükkerung verursacht hat , vermieden

würde . Von einer andern Seite aber vergißt man ,

daß das alle Rom nur einen Rcligionsdienst ,

keine Glau b en ssatz e hatte , keine Mach ! der Prie¬

ster über die Seelen , keine Schlüsselgewalt

kannte . Denke man nunmehr die furchtbare politische

und religiöse Macht in der Hand eines Unter¬

drückers vereiniget , der , wie Tacikus , (Ge¬

schichte B. L. K. 8. ) von den jüdischen Regenten zu

Zeiten des Ar i sto b u l u s und seiner Nachfolger nach

einer graulichen Schilderung sagt , die Würde des

PriesterkhumS zur Befestigung der Für¬

stenmacht an stchzoge , und der dann nicht nur

gegen meinen Körper in diesem Leben wüthen , des¬

sen Grausamkeit mich selbst der Tod nicht entziehen ,

und von dem ich glauben , fürchten würde , daß er

mich auch in einer endlose « Zukunft noch ver¬

folgen könne.
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! X. Anmerkung .

Martini allgemeines Recht der Staaten , l ,

Th. 8. Hpst . §. 206 .

X. Anmerkung .

Von der Religion als V e r e i n i g u n g s p u n k t

einer Parthey wird in dem dritten Abschnitte zu

handeln seyn.

XI . Anmerkung .

Diese Verbindlichkeit zu vollziehen , ist die

Regierung mit denjenigen Rechten ausgerüstet , wel¬

che die Schriftsteller des Skaatsrechts unter dem Na¬

men : Rechtein Religionssachen , jura cir¬

ca »Lern , zusammenfassen , die von einigen , wiewohl

nicht sehr eigentlich . Religion spolizey gencn -

nek werden . Hier behandle ich nur diejenigen , welche,

und so weit sie auf die Religion als Mittel derSits

tenbefördcrung Beziehung haben . Die ausführ¬

liche Behandlung dieser Rechte gehört in ein System

des allgemeinen Staatsrechts .



XII . Anmerkung .

Auf das erste muß die Sorgfalt der öffentlichen

Verwaltung bey allen Religionspartheyen gerichlM

seyn ; das zweyte bezieht sich auf die Nafiona l»-

religion . Daher , was weiter vonderReligions -

aufsicht gesagt wird , auf das Christenthum haupt¬

sächlich seine Anwendung hak. Nothwendig erstrecket die

Sorgfalt der Regierung sich auch aufdie W a chfam -

keit in Ansehung der Lehre , und selbst derjenige «

Sätze , welche unter dem Namen Dogma eingefüh¬

ret werden : soust wäre dieser so leicht gemißbrauchte

Namen ein Freybrief für alle Verwegenheitender Bul¬

le In coenn , für die Lehren der BellarMi n e,

Moline , Salmerone , Marianne , für alle

Sätze , deren Verbreitung bürgerliche Ordnung und

Verhältnisse zerstöret , Throne gcsiürzet , die Grund¬

feste mancher Staaten erschüttert hak. Wofern Rom

nnd die in den Grundsätzen der B el la r m i n e genährte

Theologen den Regierungen das Recht , von dem

Dogma Kenntniß zu nehmen , anstreilen ; so sind die

streitenden Partheyen unter sich leicht zu vereinigen .

Wenn mit dem Worte : Dogma , der Begriff «erbn «»

den wird , der einzige , den das Sta a ts recht damit

verbinden kann , und soll : Ein Satz , der b loß



innerhalb der Gränzen der Meinung ste¬

hen bleibt , und au f a ussere H andlun ge n

weder im bejahenden noch verneinenden

Verstände Einfluß hat , so wird die politische

Verwaltung auf die Prüfung des Dogma nie einen

Anspruch machen .

XIII . Anmerkung .

Die Staatsverwaltung kennet in Beziehung auf

ihren Zweck bey der Geistlichkeit nur den Be¬

ruf und das Amt des Seelsorgers . Auch das

Bißthum kommt bey derselben nicht änderst , als un-

ter dem Gesichtspunkte der Seel sorge in Betrach¬

tung . Der Bischof ist in seineck Sprengel der ob er¬

ste Seelsorger , und führt in dieser Eigenschaft ,

wie der Name selbst andeutet , die Aufsicht über

die übrigen . Das im Jahre » 795 erschienene Werk r

Von dem Nutzen der Landgeistlichen mit

Rücksicht auf unsere Zeiten rc. verdient nicht

bloß von den geistlichen Fürsten und Guther -

ren , denen es gewidmet ist , sondern in man¬

cher Rücksicht auch vonweltlichrn Regierungen be,

herziger zu werden .
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XIV . Anmerkung .

Die grossen Pfarrbezirke können keinen ande¬

ren Ursprung haben , als daß kleinere Ortschaften ei¬

gene Pfarrer nicht unterhalten konnten : sie verleibte »

sich also der nächsten Pfarre ein. Waren viele solche

kleine Orte hinter einander , so konnten sich die enk-

serntcren der nächsten nicht einverleiben , weil diese

schon eine sogenannte Filial war . Sie mußten also

eine Pfarr wählen , welche manchmal einige Stunden

entfernt lag . Es fallt von selbst in die Augen , wie

beschwerlich es von einer Seite dem Landmannc , so¬

wohl zur Winterszeit , als in der Sommerhitze seyn

muß , einige Stunden hin, und so viele zurück aufdem

Wege zu dem Gottesdienste , zu dem katechc -

tischen Unterrichte ». f. w. zuzubringen : auf

der andern Seite , daß es dem Pfarrer eben so wenig

möglich ist, den Unterricht einer solchen Menge zu befor -

gen, den Bedürfenden zu rechter Zeit in einer Krankheit

und am Sterbelager beyzustehen u. s. w. Diese Unzu¬

kömmlichkeiten , die in katholischen Ländern vorzüglich

empfunden werden , gaben Anlaß zu der schon durch

eine Verordnung vom 8ten Oktob . 17F9 in den öster¬

reichischen Provinzen angefangenen Pfarrabsonderung .



XV . Anmerkung .

ZLZ

Ich denke nicht , daß hier im Allgemeinen zwischen

katholischen und xrosestantischen Ländern ein Unter »

schied zu machen ist. Nur kann der Seelsorger bey den

letzteren wegen der weniger häufigen Verrichtungen sei¬

nes Amtes , und da er ohnehin eine Familie hak, vom

Staate zuunt e r ri chrendenVersuchender Land -

wirthschaft nützlich mit gebrauchet , und ihm in dieser

Absicht ein Feldbau beygclassen werden .

XVI . A n m er ku ng.

Reine Geldeinkünfte sind eine bestimmt ^

Besoldung , unabhängig , so viel geschehen kann ,

von den unter der Benennung : Rcchkeder Stola ,

eingeführten Abträgen , deren Bedrückung für die är¬

meren VolkSklaffen die Regierungen hier und da be¬

wogen hak, die Amtshandlungen der Seelsorge gleich «

sam unter einer P olize ptaxe zuhalten . Bey einer

bestimmten Besoldung wird auch der Schein

des Vorwurfes Hinwegfallen , den Ehler im zwey «

ten Bande seiner Winke für gute Fürsten ,

Prinzenerzieher rc. der katholischen Geistlichkeit

macht : daß sie von dem Aberglaube « deF

Erster Band . 3
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Volkes lebe . Wollte man aber die Religion um

«llcs Ansehen bringen , wollte mau mit den heiligsten

Handlungen derselben eis ärgerliches Gewerbe getrie¬

ben , und das ehrwürdige Lmk der Seelsorge zur Gau -

kelkunst hcrabsinken sehen , so führe man Raps als

Vorschlag ( IHst . xvftt . et xssii . 1' . Z. ) aus , und

lasse die Einkünfte der Pfarreyen einzig darauf ankom¬

men : daß der geistliche Beystand von dcn -

jenigen bezahlt werde , die ihn verlangen .

Einen Einwurf gegen G eld e i n k ü n fte der Psar -

reyen darf man nicht übergehen , der von dem Be¬

sorgnisse herrühret , daß , da nach Verhältniß , alle

Preise der Nothwendigkeiten beständig steigen , die

Einkünfte in Geld solche weniger bedecken, der Pfarrer

also bey einer bestimmten Besoldung endlich nicht zu

leben haben würde . Dieses Besorgnis ist gegründet ,

trifft aber den Pfarrer nicht mehr als jeden besol¬

dete » Beamten , und deutet zuletzt darauf hin , daß

nach einem gewissen Zeitumlanse die Besoldun¬

gen immer gegen den Preis der Dinge ansgegli -

' ch. en, und im Verhältnisse desselben erhöhe t werden

müssen .
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XVII . Anmerkung .

Die Pfarrer , wie sie hier betrachtet werd - n,

such Staatsbeamte von Wi ch ki g ke ir und Ein »

fi u ß, auf welche dasjenige Anwendung hat , was bey den

Egyptieru in Ansehung der Priester schaft Staats -

magime war : Man hielkes fü r u n b i l l >g, daß

es den Diener » des öffentlichen R a khes

und Wohls an Gemächlichkeiten des Le¬

bens Mangel » sollte . DroUor . 8ic . 1^. s. c. Z.

XVIlI Anmerkung .

Wohlmeinende Schriftsteller wünschen dem Pfar¬

rer unter seinen Kenntnissen auch Begriffe von der

Heil - und Wulidarzueykuude . Ware der Pfarrer also

Goktesgelehrtcr , WirthschaftSkündiger , Heil - und

Wundarzt .

Anmerkung .

Der Text, dem ich diese Anmerkung beysetze, war

bereits lange zuvor niedergeschrieben , als die schnelle

politische und religiöse Umstürznng in Italien sich er¬

eignete . Diese Begebenheit ist nach ihrem Ursprünge und

Z -e
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Fortgange ein , obgleich trauriges , aber zu lehrrei¬

ches, zu warnendes Beyspiel , von in Aberglauben ver¬

sunkenen Völkern weder standhafte Anhänglichkeit au

Religion , noch Treue gegen die Regierung zu erwar¬

ten , als daß ich dasselbe nicht wie eine beweisende

historische Belege zu meinem Satze hätte aufnehmen

sollen .

XX. Anmerkung .

Die Gesetzgeber des Alterthums mögen , um sich

und ihren Vorschriften Ansehet zu verschaffen , Ver¬

traulichkeit mit Göttern und Göttinnen vorgegeben ,

Pythagoras sich einen Schenkel von Gold gelogen ,

Numa die Gränzsteinc , um sie unverrückk zu erhalten ,

zu Göttern geweihet , Griechen ihre Sibyllen , ihre

Orakel , die Römer ihre Flugbcvbachtungen und heili¬

gen Hühner gehabt haben , um durch solche Maschine¬

rien Volksversammlungen und Kriegsheere nach Um¬

ständen und Absicht in Bewegung zu ffetzen, oder zurück

zu halten . Diejenigen , welche sich auf solche Beyspiele

beziehen , um dadurch den Nutzen religiöser

Trugkünste zu erproben , sollten bedenken , wie sehr

sie das Christenthum entheiligen , wenn sie neben der

Erhabenheit seiner Wahrheiten Kunstgriffen der Lüge
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einen Platz einräumen , und auf die reinste Lehre Mu¬

ster und Beyspiele von Religionen anwenden , die oh¬

ne Moral , wie ohne Lehrsätze , Tempel und Altäre

Gottheiten weihten , deren ärgerliche Geschichte ihren

Dichtern und Künstlern der ergiebigste Stoff war,

XXI . Anmerkung ,

Oe 1' auroriw 6u clarAL er üu pouvoir äik

MJAistrnr politicjus sur les fonctions et I ' exsr -

c>co clu rninislere eccleZiLsri ^ue.

XXII . Anmerkung .

Der Ausdruck : Die G e setz oder Er zieh ung

mit den allgemeinen Gesetzen in Üb er ein »

stimmung bringen , ist nur mit Rücksicht auf das ,

was man überall vor sich sieht , aufgenommen , und

daher nicht gerade der e i g e n klichst s. Es sollte heis -

fen : Die Gesetze der Erziehung müssen in dem

Systeme der allgemeinen Gesetze mitbegriffeir

werden . Ihre Verbindung muß also die Verbin¬

dung eines Theiles mit seinem Ganzen , ihre

Übe reinstim m u n g nicht bloß die Übercinst im¬

mun g im v e r n e i n e n d e n S i n n e, bloß nicht rv i»



versprechend , sondern eine Übere iusti M m u ng

gleichförmiger , nach der Zunahme der Jahre ,

in ineinander greifender , die Audäugirü ?. ' tt

für die Gesetze des reiferen Alters verbreitender

Grundsätze seyn. Nur von solchen Gesetze »- der Er¬

ziehung erwartet das gemeine Wesen mu Grund den

Erfolg , den Plato ( im Eutriphv ) zum Zwecke der

den Jünglingen gewidmeten Sorgfalt nimmt : daß

sie zu den besten Männern heranwachsen .

Aber Man sieht auch sehr deutlich , daß solche Erzrs «

hungsxlane , weiche Kenntniß aller politischen und

bnrgeriichett Verhältnisse und des National -

Karakkers mit den Lrefesten p sy ch o ! o g iz ch e n

Einsichten vereiniget fordern , archk das D- erk ver »

rinz e! »t e r Menschen an ihrem Pulle werden köu,

nen. Den Senat einer Nation , die Ruthsversamm -

lung - n unter dem Vorsitze der Könige könnte nichts

weder wichtiger , noch würdiger bechäsligen , als ein

Gegenstand , der, wenn zugleich die wisstuschastliche Bil¬

dung ais ein Theil der Erziehung damit verbunden

wird , nicht weniger umfasset : a! S dem Körper der

Bürger die Gesundheit und F e st i g ke i r, dem

Verstände Richtigkeit und Entwicklung sei¬

ner Fähigkeiten , Dem Karakter und den Ge sin -

Aur ; g - u Güte und Erhaben h e i t zu geben.
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XXII ! . Anmerkung .

Das ehemalige Pohlen , wahrscheinlich durch den

Rat ?) geleitet , den Rousseau diesem Reiche in sei¬

nen Betrachtungen über die Regierung

» vn Pshlen ertheilet , gab dem heurigen Europa

zuerst das nachahmungswürdige Beyspiel einer öf¬

fentlichen Kommission , die sich mit der N a,

r i o n a l - Er z i e hu n g beschäftigte . Die konstituirende

französische National - Versammlung , die anfangs auf

den Weg einlenkte , die Anmasiung der Selbstbestellung

durch vcrfchiedene wohl gesehene Vorkehrungen verges¬

sen zu machen , empfand es , wie unzertrennlich die

Verbesserung der Gesetze mit der Verbesserung der

- Erziehung verbunden ist : und es war eines ihrer

dringendsten Geschäfte , eine » Ausschuß des öf¬

fentlichen Unterrichtes zu bestellen . Die ver¬

schiedene » Entwürfe , welche Mirabeau über die

Nakio nal - Erzie hun g hinterlassen hat , und die

nach feinem Tode in einem massigen Oktavbande gesam »

weit sind, enthalten manchenWink , der in allen Staa¬

ten benutzt werden könnte . Die Meisten Staaten haben

für die Künste , die Sprache , die Alterthü¬

mer u. d. eigene A kad e m i e n, keine für die Er¬

ziehung . Was muß daraus geschloffen werden ? Was
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anders , als daß man überall alles für wichtiger

als die Crzi ehung ansieht .

XXIV . Anmerkung .

Die Erziehungs - Magisirakur derSpartaner

und ihre unteren Aufseher , die Padonomen sind

bekannt . Auch in Athen waren Zf fentii ch e A u f-

sc h er der in das Jünglingsalter übertretenden Kna¬

ben , wie anS folgender Stelle in dem Gespräche deS

Plato : Axiochus , oder : überden Tod , crhel ,

let : Die ganze Zeit des Jünglings wird

unter Au ffehernhingebracht , welche nach

des Areopagus Rath gewahlet , der Ju¬

gend Vorstehern

XXV . Anmerkung .

Für beyde Geschlechter . Die öffentliche

Verwaltung scheinet eine ganze Klasse , die künfti¬

gen Mütter ihrer Bürger , beynahe durchaus

vergessen zu haben - S « Sulzers Anweisung

zur Erziehung derLöchker ; und : Über die

Erziehung der Töchter des Mittelstan¬

des . Stendal , i7LZ . Die Werke vonLvcke , Re -
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sewitz , Campe , Villaume von der Erziehung

überhaupt sind in allen Handen .

XXVl . Anmerkung .

Die Verschiedenheit der Erziehung genau

zu bezeichnen , wird man die öffentliche , die ge¬

mein sch aftli ch e, und die besondere häus¬

liche oder Privat - Erzieh » ng unterscheiden Müs¬

sen. Die öffentliche Erziehung ist , wo der

Staat selbst all eKin der zusammen erzieht .

Solche öffentliche Erziehungen , wenn die Nachrichten ,

die uns Schriftsteller davon hinterlassen haben , nicht

vielmehr Ausgeburten ihres Witzes als historische Wahr¬

heiten sind , waren bey den Persern , Kretensern , und

in Sparta . Das Beyspiel des letzteren Sta - ats , und

der Name Lykurg hat der öffentlichen Erziehung noch

manche Anhänger erhalten , die nicht wahrnehmen ,

daß in einer kleinen Republik , wo die Gemeinschaft

der Güter eingeführet war , wo alle Bürger nur einen

Stand , den Stand des Soldaten hatten , wo der

Feldbau Sklaven überlassen , und sonst jedes G e°

werb , jede Kunst unbekannt , oder verachtet war ,

daß , was bey einer solchen Verfassung nützlich , viel «

leicht auch nicht nützlich gewesen , für grössere Skaa -
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ten , bey dieser Verschiedenheit der Stande ,

des Vermögens , der Lebensart , der ganzen

Verfassung nicht bloß nicht vvrthcilhaft und un-

fchicksam , sondern in der Ausführung unmöglich

seyn würde .

Man zahlet gewöhnlich - Q » in tilian ( i . B.

2. H. ) und Rollin in seiner Abhandlung über das

Studiee » unter die Vertreter der öffentlichen

Erziehung : aber beyde handeln nicht oo » der Erzie¬

hn n g , sondern nur von dem Vorzüge des U n-

terrichks in öffentlichen Schulen . Wer indes¬

sen diese an sich für unsere Zeiten und Verfassungen

ganz und gar unnütze Frage umständlich behandelt le¬

sen will , sindek sie bey Kedoyn , in der Abhand¬

lung : I ) ü I ' eclucAtion cies ensans ; und in dem aus

aus dem Englischen übersetzten : DiaioAues sur les

rnoeurg cles ^ nAlois , et sur IeZ vo ^ UAes , com ^

me sgisaut parlis cie I ' eciucutioii ! 6 « la jeunssss .

Addisfon halt die Pri v a t - Erzieh >! ng für die

Tugend , die ö ffe n tliche für die A u sbildung

zu Geschäfte »zuträglicher . Aber , was Addiffon ö f-

fentlichc Erziehung nennet , ist eigentlich nur die

Zemeinsch aftl iche , wo eine gröfsere Anzahl

von Jüagliug en j - usammen in Pension « -
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ten , Kollegien und Akademien erzogen wer¬

den , deren Erziehung dort für nützlich angesehen

werden muß , wo sie als n o t hw e n d ig an die Stel¬

le der besondern « häuslichen oder Privat »

Srzi ehung tritt . (§. 98. )

Diese letztere ist ohne Zweifel die vorzüglichste «

ist die , welche den Absichten der Natur und dem Bau¬

de des süßen Verhältnisses zwischen Ältern und Kin¬

dern am meisten zusaget . DerVortheil der öff ent¬

liehe » Erziehung ist Gleichförmigkeitder

Richtung in den bürgerlichen Grundsätzen

und Gesinnungen : der Nachtheil liegt in der

unvermeidlichen Allgemeinheit der Voll¬

streckung , bey welcher auf die Ei n z eln h eit c n

der Karaktere und Fähigkeiten Rücksicht zu neh¬

men, unmöglich ist. Der Nachtheil dersich über¬

lassenen Privat - Erziehung ist Vereinzelung

und vielleicht Verschiedenheit der Richtung in

Grundsätzen und Gesinnungen : der Vortheil ,

die Wahrnehmung der besonderen Beschaffen¬

heit von Fähigkeiten und Karaktere n. Der

Punkt , in welchem die nach einem allgemeinen

Plane geleitete häusliche Erziehung beyde Vorthei¬

le vereiniget , beyde Nachtheile beseitiget , ist :-
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daß die A l l g e m e i n h e i t der G r u n d sä tze der b ü r-

gerlichcn Bildung , bey jedem Zöglinge nach der

Verschiedenheit und dem Bedürfnisse der einzelnes

Fähigkeiten und Karaktere Anwendung erhalt ,

XXVII . Anmerkung ,

Ich werfe , um nicht von dem Haupkgegcnstande

abgeführet zu werden , eine darum nicht minder wich¬

tige Erinnerung in diese Anmerkung . Die Gewohn¬

heit , den Kindern beyder Geschlechter sogenannte H vf «

meister und Gouvernantinnen zu halten , hat

sich in alle nur etwas wohlhabende Familien gedrun¬

gen. Es kann daher dem Staate nicht gleichgiltig seyn,

aus welchem Lande , von welchen Sitte » , von

welchem Stande diejenigen sind, von denen die Den -

kungsart des Adels , der künftigen Staatsbeamten ,

der vorzüglichsten , wohlhabendsten Bürger so sehr ab¬

hängen wird . Darf man sich vcrheiffen , daß der

Fremdling bey seinem Zöglinge Gefühle der Va¬

terlandsliebe erwecken ? daß ein fr a n z ösisch er

Flüchtling ihm Verehrung für die vaterländi¬

sche Verfassung und Gesetz e einflößen ? daßei ^

kie französische unbekannte , nicht selten irgend ei-

« em Zuchtorte entlaufene , in den Gesinnungen der



Hallen aufgewachsene Dirne Deutschland eine gesit¬
tet e D a m e heranziehen ? daß ein nach seinem Stan -

d e an die bürgerliche Gesellschaft durch nichts gebun¬
dener Mönch einen Bürger bilden werde ? Solon ,

schreibt Cholotais ^ in seinem Plane der Na¬

tion a l - E r z i e h u n g eben so nachdrücklich als tref¬

fend : Solon würde Spartiaken , und um

so weniger I loten , nie die Erziehung der

Athen ienser , und Lykurg die Erziehung

seiner Spartiaten nicht Athcniensern an¬

vertrauet haben . — Das Pensionat für Mäd¬

chen , von Weiland Kaiser Ioseph in der Absicht er¬

richtet , um ausländische Erzieherinnen entbehr¬

lich zu machen , verdient , in so weit es geschehen kann »

eine Anwendung auch für männliche Erzieher »

Bis dahin aber , daß eine solche oder ähnliche Vor -

kehrung zu Stand gebracht werden kann , würde we¬

nigstens die Vorsicht ekwaS leisten , daß Niemand zum

Hauserzieher angenommen werden dürfte , der

nicht von der bestellten Erziehungs - Aufsicht nach einer

strengen Prüfung , sowohl in Ansehung der Sitten

als der Fähigkeiten , dazu für tauglich wäre er -

kenuet worden .
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Nirgend ist die Erziehung von Kindern , die oh¬

ne Vermögen verwaiset werden , der bemittelten

Ztnverwandrschaft zur gesetzlichen Pflicht ge¬

macht , und was hatte sich der Gesetzgebung gleichwohl

natürlicher anbieten können , als diese Vorsorge für

hilflos Zurückgelassene Kinder ? Bevor man daraufvcr -

fiel , von der Zufälligkeit des Orts , wo ein Kind

geboren , abgesetzt , verlassen wird , einen

Grund zur Verbindlichkeit für Grundobrigkeiten , Ge¬

meinden , Zünfte , HauSeigenihümer herzuholen , wie

ungleich naher lag nicht der Gru nd der Er bfol -

ge , und der billigen Wechsclseitigkeit des

Nutzcnsund der Last , besonders , da dieser Grund

bey Bestimmung der P fli cht vorm u nd scha st von

allen Gesetzgebungen wirklich benutzt ist ? Die Ge¬

rechtigkeit eines Gesetzes ausser Zweifel zu setzen ,

welches den vermögenden Anverwandten , die Erziehung

eines mittellosen Waisen zutragen , auferlegte , den¬

ke man den Fall : ein solches Kind erhalte von Jeman¬

den nach der Hand ein beträchtliches Vermachtniss ,

sterbe aber , bevor es, darüber zu verordnen , das Alter

erreicht . Dem Anverwandten , der Las Kind dem Elen¬

de , das vielleicht den frühen Tod desselben herbey ge-
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führet , überlassen hatte , fiel dennoch die Erbschaft zu. Aber

auch die Nothwendigkeit eines solchen Gesetzes

ist nicht zu verkennen , uin hilflosen Kindern den nahen

Beystand der Anvcnvandlschaft zu versichern , ohne

welchen ihre Erziehung entweder dem gemeinen Auf»

wände aufgebürdet , oder jedes solche unglückliche

Geschöpf dem Elende Preis gegeben werden , zu Grun¬

de gehen müßte .

XÄX . Anmerkung .

Im Zken Bande meiner gesammelten Schriften :

Mann ohne Vor urtheil . S . Z/6 . und folg.

XXX . Anmerkung .

Dieses Protokoll muß den Namendes Kindes ,

Lag und Stunde feiner Einnahme , die bey der

Nicderlegung mitgegebenen Kennzeichen , und an¬

dere sonst das Kind betreffende , der Niedcrlegung viel¬

leicht mit beygefügte Umstände genau enthalten . Es ist

gleichsam die Geschichte des Hauses . Die

Kennzeichen , welche bey der Einnahme dem Kinde

beygeleget werden muffen , ein Bruchstück eines

Ringes , einer Münze u. d. gl. dienen dazu , die
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Erkennung deS Kindes ohne Offenbarung des Na .

meris Zu erleichtern und zu versichern , wenn vielleicht

Litern oder Anverwandte nach der Hand ein Kind zu¬

rück verlangen sollten .

Schulz Nachricht von dem Zustande des Kin¬

derhauses der Freymäurcr in Stockholm in dem

zken Th. der Schreberischen Sammlung aus den

Kammeralwissenschaften enthalt alles , was bey einem

Waiseir - nnd F i nd l in g s h a use in Betrachtung

gezogen zu werden verdient .

XXXI . Anmerkung .

Ausser dem Institute von Paris , Bourdeaux

und einem in Holland bestehen solche die Mensch¬

heit ehrende Anstalten auch in Berlin , Leipzig

und Mnachen . Das Taubstummeninstikut in Mü n-

cheu ist nach dem Muster des wienerischen In¬

stituts errichtet , und steht unter der Leitung eines

Zöglings von H. Direktor May , dem seine vor¬

züglichen psychologischen Kenntnisse , und ein men-

schenfreundlicher , duldender Karakter wesentliche Ver¬

besserungen in der Lehrmethode und zur absichtmässtge -
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Aufsicht anvertrauet sind , an die Hand gegeben ha «

be», Er ist der Verfasser der E in le i tu « g z um U n-

t - rrichte der Taubstummen nachdcrLehr¬

er t d e s H. A. L' Epee . Wien 1786 : worin die Nach .

richt von der Entstehung des hierlandischeu Taubstum -

meninstituts enthalten ist. Auch hat er in einer Einla¬

dungsschrift zur öffentlichen Prüfung der Taubstum¬

men die Irage : W elches ist die eigentliche den

Taubstummen nützlichste Lehrart ? beant¬

wortet , und im Jahre 1/97 eine kurze Nachricht

vo n der Verfassung und Ei » richtn « g des

k. k. Taubstummen ' Jnstituts besonders her¬

ausgegeben , Gegenwärtig arbeitet Hr. Direktor May

an einem Schulbuche für Taubstumme und au

dem Met Hodenbuche über dasselbe . Man kennet

das Werk des A. L' Epeet Institution cles sourös

M muets pur in voie lies sIZner meliaoäi ^ ues :

wobey der Verfasser die über diesen Gegenstand vor¬

handenen älteren Werke des Spanier Bonets ,

und des Amsterdamer Arztes Amman mit so glück¬

lichem Erfolge benützet und erweitert hat . Juan . Pa¬

blo Bonels Werk ist von 1620 , in spanischer Spra¬

che, unter dem Titel : keäuccion las iettrus /

Arte purn enscnar 3 Llalnr los muclos « Johann

Erster Band. ^ ^
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Conrad AmMan s Werk ist von 1692 in Latein -
und führt den Titel : Lurchus loc ^uenA, seu metlro -

clur , czun , c^ui surcluZ nntris est , loczui cliscero

possit . Im II . Buche vor dem IV . Kap. vou Bvnet

ist das dem Taubstumme ! , - Unterrichte zum Grund lie¬

gende Haiidalphabck unter der Benennung T^bc ,

cccinrio Zewonstrutivo , auf Z Kupfertüfcln bereits

enthalten .

XXXII . A n m erkung .

Ä? au hat die Beobachtung beynahe allgemein be¬

stätiget gefunden , daß diejenigen Kinder , welche mit

wesentlichen Gebrechen geboren werden , irgend von

einer anderen Seite eine hervorragende körperliche , oft

auch eine auszeichnende Geistesanlage zeigen : beynahe

sollte man sagen , die Natur habe durch einen solchen

Ersatz ihnen für das erwiesene Unrecht genug thun wol¬

len. Die Wahrnehmung dieser Anlage müßte bey diesen
Kindern hauptsächlich benutzet werden . Die Reisenden

und Reiscbeschreiber haben Enropen mit so manchem

Spielwerke der Chincscr bekannt gemacht , dessen Mit¬

theilung wir ihnen gerne erlassen würden , wenn sie

uns dafür die Mittel bekannt gemacht hatten , wodurch
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nach Zu ÜLlZe in China kein Mensch , weder

Mann noch Weib , so vorgerückt sie in Jah¬

ren , mit welchem Gebrechen sie auch behas¬

te t s e y n mögen , selbst kein Tauber und

Blinder zu finden ist , die nicht leicht ih¬

ren Unterhalt gewin n c n.

XXXM . Anmerkung .

Ein solcher Zweifel ist wenigstens den Weifen

des Alterthums niemals beygefallen , die im Gegen ,

theile die Jrrthümer des Verstandes stets als

die Wurzel alles Übels , als eine Krankheit

betrachtet haben . Übergeben wir uns , sagt Ci¬

cero , der Weisheit , um uns zu bilden ,

und lassen wir uns von ihr zur Gesund¬

heit bringen . Denn , so lange wir mitdie -

sem Übel ( den Irrthümer ») behaftet sind , wer¬

den wir nicht nur nicht glücklich , nein ,

selbst nicht gesund sey n können , vemuz noZ

üuic ( pluIo8opIiiue ) excolenclosi patismurc ^ us
nor sansri . His einm mulis imbuli non moöo

bsati , 5eä ne suni cjuiZern esse possumur «
tzuuesl . ch ' usc . Q. 4.

Aas



XXXIV . Anmerkung .

Die heftigste Beschuldigung gegen eine Regierung

Kare also der Vorwarft d ie A u s' kl ar u ng u nt er¬

drücken zu wollen . Und da keine Regierung den

Verdacht einer solchen Absicht in der öffentlichen Mei -

uung Bestand gewiniieU lassen kann ; vielmehr der Ach¬

tung , dem Ruhme , selbst der Sicherheit je dek Regie¬

rung daran liegen muß , diese Beschuldigung / als die

schwärzeste Verläumdung von sich zu wälzen , so könn¬

ten diejenigen , welche die Sache der Wissenschaften

vertreten , vielleicht hier stehen bleiben . Die Auf¬

klärung bedarf keiner anderen SchuKrede , als die¬

ser : daß , die gegen sie gekehrten Mittel zu gestehen ,

für Schande gehalten wird . Aber überall , wo die

Regierung ihre Sorgfalt auf die P fleg e d er W is -

senschaft cn richtet , ist diese Beschuldigung auch da¬

durch schon von selbst widerlegt . Wer Tag und Son¬

nenlicht einläßt , kann nicht verfinstern wollen ,

Wenn es indessen einige Wahrscheinlichkeit erhielt-

alö wäre hier und da, die Aufklärung z u hear¬

tn en , mit unter die M a ßr e g eln gegen die Stö¬

rung der öffentlichen Ordnung aufgenommen , so tru «
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als die Quelle der gegenwärtige - . Zcrrüttung - n z»

v - rruf « » . sich i » ihre » D i a l r i b - » M- isi - ns das

Anfth - u geb - », als B- ° ollmachtigk - . d - r Re¬

gie ruugr » das Wort z» führen - Der unbefangen -

Mann kaun sich hingegen auch nicht verkleiden , daß

mauche°Yndenjeuigen,diea!sSachwalterderAnf-
kiarung z» spreche » scheinen , die Reinigkeit ihrer Ab¬

sichten zu bezweifeln » gegründete » Anlaß geben . Ei

gcnnutz undEhrsncht , Begierde , durch Ver -

wegeuheit der Meinungen zu glänzen -

vielleicht auch Wunsch und Hoffnung , bey ei¬

ner neuen . Ordnung der Ding - empor zu

rage » , sind bey manchem Schriftsteller unverkenn¬

bar ; und wann nun von der einen Parthey der Brand

der Bibliothek von Alexaudria als das Meisterwerk

der Regierungsklughcit gepriesen wird , bey der an¬

deren jeder Regent ein Omar heißt , der gegen Ver .

breitung der nur zu häufigen Brandschriften einige Vor -

ficht gebraucht , und die h e ilig e P fli ch t d e s Au s-

ruhrs nicht auf den Marktplätzen predigen läßt ;



§ 74

wann bey der Menge für und wider die Aufklärung
erschienener Schriften von beyden Parteyen Täuschung
und Scheingründe aufgeboten , Beschuldigung und

Verläumdung zu Hilfe gerufen wurden , so mußte »

Ungewißheit und Dunkel über einen Gegenstand brü¬

ten , der an sich die größte Klarheit zulaßt , sobald die

Streitpunkte so einfach hingestellet werden , wie sie

hingestellet werden müssen , wo es auf Erforschung der

Wahrheit ernstlich abgesehen ist.

Vor allem muß der B e g r i ff der A u fkl a r u n g
nach der Beziehung auf gegenwärtige Untersu¬

chung genau bestimmet werden . Mendclsobn ( Bcrl .

Monatsch . Sept . 1784 . ) beschreibt die Aufklärung :

,züls vernunfkrges Erkenntniß und vernünfti¬

ges Nachdenke » über Dinge des menschlichen

„ Lebens nach Maßgebmig ihrer Wichtigkeit und ihres

„Einflusses in die Bestimmung des Menschen . " Kant

( in der nämlichen Monatsch . Dez. ) nennt Aufklärung :

„ Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldete »

„ Unmündigkeit . " Zerrenner , ( über Volksauf .

klarung ) „die angewendeten Bemühungen , dem Vol¬

lst gerade so viel nützliche Kenntnisse mitzutheilen ,

^üls zu seinem Glücke nöthig ist . " Bey Ewald ( ü b er



Volks anfklärung , i h r e Gra nz e n , und

Vortheile ) ist Aufklärung : „der Zustand , wo man

richtig erkennen kann die Dinge um sich her , so weit

. unser Auge und unser Gesichtskreis reichet . " Barth

( Ein Wort Deutsch gesprochen ) läßt die Aufklä¬

rung besiehe » : „in einer gewissen Reihe menschlicher

„Einsichten über Staat und Religion , dabey eine

schnelle Verbreitung dieser Einsichten , nebst dem sicht¬

baren Einflüsse derselben auf moralische und bürgerli .

^ che Veredlung der Nation . ' ^

Ohne zu entscheiden , wie weit diese Erklärungen

an sich richtig oder unrichtig sind , so kann wenig¬

stens keine derselben hier zur Grundlage angenom -

men werden , weil sie sämmtlich mehr als den Ge¬

genstand der . Untersuchung umfassen . Denn , bey al¬

lem Streit - des Lichtes und der Finsterniß sind die

Wissenschaften gleichwohl nie im Allgemei¬

nen angefochten worden . Keinem Statt ! er , keiner

Eudämonia siel jemals ein , den Vorfchritten der

Kenntnisse in der Mathematik in Weg zu treten »

kein Zimmermann fand je gefährlich , wenn die

Arz ney Wissenschaft sich immer mehr vervollkom -

Met. Die Fehde gegen die Aufklärung beschränkt sich



also einzig auf diejenigen Wissenschaften und Kennt »

Nisse, welche über Rechte und Pflichten Deutlich »

kcir zu verbreiten , fähig sind. Als Gegenstand der vor¬

liegenden Untersuchung ist also Aufklärung : ver¬

breitetes richtiges Kenntniß der Rechte

und Pflichten aller Stande , dessen Wirkung

sich in der Überzeugung offenbaret , daß mit der

wechselseitigen Beobachtung dieser Rech¬

te und Pflichten das allgemeine , und das

Wohl jedes Einzelnen verbunden ist .

Und nun werden die Streitpunkte unter

folgenden drey Fragen erörtert werden müssen : Soll

diese Aufklärung gehindert werden ? Kann diese

Nuiklarung zu weit gehen ? Wo sind dieGränzen

derselben ?

„ Soll diese Aufklärung gehindert werden ? "

Man wäre versucht , anstatt der Beantwortung die

Gegen frage zu stellen : K a „ n sie gehindert wer¬

den ? bey diesen allgemein so weil gelangten Vor¬

scheinen , diesen so vervielfältigten Hilfsmitteln zur

Mittheilung der Einsichten ? und hauptsächlich bey die¬

sen grossen Weltereignissen , deren ununterbrochene ,
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schnelle - immer wechselnde Folge dir Theilnahme aller

Völker , aller einzelne » Menschen , deren Wohl oder

Wehe dadurch entschieden werden soll, nicht unbeschaf -

ligel lassen kann ? Aber , um bey der eigentlichen Fra¬

ge: Db die Aufklärung in dem gegebenen Sinne ge¬

hindert werden soll ? ohne Seitenblick stehen zu blei¬

ben , so kann die Forderung der lichtscheuen Par¬

tey in folgende kurze Aussage zusammen gefaßt
werden : „ Das Volk , sagen sie, soll nur seine

„ Pflichten , nicht auch seine Rechte , das Volk soll

„ nur die Rechte , nicht auch die Pflichten der Re¬

gierung kennen, " Das muß allerdings die Spra -

che der Publizisten an dem Hofe des grossen Jag -

g a seyn , wenn die Unterthanen desselben , nach dem

Reisebeschreiber Carly , sich nicht berechtiget halten

sollen , vor dem grimmigen Löwen zu fliehen , der an

dem Geburtsfeste des Despoten gegen das versammelte
Volk losgelassen wird . Der Neger unter dem mörderi¬

schen Zahne der Bestie muß freylich glauben , es

sey seine Pflicht , sich zur Ergetzung seines Fürsten

zerfleischen zu lassen . Wahrscheinlich lehren dieses Dog¬
ma auch die Theologen des Königreichs Arrakan , da -
mit die Verehrer des Luiay - Pora und Jagre -

->a t nicht ktwaan ein Zweifel über die Pflicht befalle ,
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sich dem in jährlicher Feper herumziehenden Prachtwa -

gen des Götzenbildes in Weg zu werfen , und , wie

Sheldon erzählet , sich von den Rädern des heili¬

gen Fuhrwerkes zermalmen zu lasten . Aber wir , die

wir weder Unterthanen des grossen Jagga , noch An¬

beter des Jagreuak oder Luiay - Pora sind , wir fra¬

gen ; Warum sollte ei » Volk über seine Rechte un¬

wissend gelassen werden ? Es kann sie kennen , ohue^
nachteilige Folgen zu besorgen , wenn keine Willkühr

solche zu verletzen ; es kann eben so die Pflichten

der Regierung kennen , wenn diese ihre heiligen Pflicht

! rn stets zu erfüllen , Willens ist. Freywüthig , und mit

innigem Gefühle seiner Glückseligkeit setzet unter einer

ihrer Gerechtigkeit sich bewußten sanften Regierung der

österreichische Bürger hinzu : Das Volk soll seine

und der Regierung wechselseitigen Rechte und Pflichten

kennen , damit Willkühr sich nicht erlaube , die R e ch¬

ic dcs Volkes gering zu schätzen , damit die Ver¬

waltung sich nicht erlaube , ihre Pflichten nicht zu

erfüllen . Jedoch , wenn jede Maßregel der öffentlichen

Verwaltung die gemeinschaftliche Wohlfahrt vergröf -

strt oder befestiget , o dann besorget nicht Untersu¬

chung oder Grübeley des Volkes : Ob die Verwaltung

Mich zu diesen Maßregeln b ere ch tige t sey ? Rn -
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Ok hi »Ätgen , so laut ihr wollet , dem Sklaven zu ,
der unter der Last seiner Fessel erliegt : Du bist srey
And glücklich ; saget dein Vater , dessen Kinder
vor Hunger verschmachten , indem der Einkreiber ihm
die le §t - Garde entreißt : Du schwimmest imüber .
flu ß. Sie brauchen die Werke eines Lanquet ,
oder Sidnep nicht gelesen zu haben , um zu füh¬
len , daß die Bitterkeit des Spottes die Ungerechtig¬
keit , die sie elend macht , noch vergrößert .

. . Aber, fahren sie fort , wie leicht wird es dann
geschehen , daß ein Volk , das über seine Rechte und

„über die Pflichten der Regierung aufgeklaret ist , seine
„ Forderungen in Ansehung beyder übertreibe ? "
Welch ein Widerspruch ! Ein Volk , das zwar seine
Rechte , aber auch se i ne P fli ch te n, das zwar
d' e Psl , chten der Regieruiig , aber nicht weni¬
ger die Rechte derselben kennet , wie kann es
beyde zugleich auch mißkennen ? Mißkennt -
rnß seiner Pflichten , und übertriebene

Forderungen in seinen Rechten sind nur von
der Unwissenheit eines Volkes zu besorgen ; da
jedes Volk auch ohne Aufklärung gleichwohl immer ,
Mnigstens von kimgen seiner Rechte , und von einigen
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Pflichten der Regicrnng Gefühl , und aus diesem

Gefühle Ansprüche ha- . Nur da , wo Aufklärung

herr ' chk, kennt der Gebietende wie der Gehorchende

den Umfang seiner Pflichten , kenne » beyde eben

dadurch an » die Gränzen ihrer Rechte : und

nun leistet für deren N i ch r ü b e r sch r e i k u n g, tt -r

deren sichere Bewahrung ihnen wechscistmgcH

Gewähr , die durch die Aufklärung verbreitete Überzeu¬

gung, ^ das Allgemeine , und das Wohl jedes em -

zeluen nur von der gegenseitigen Beobach¬

tung der Rechts und Pflichten erwartet werden darf -

„ So gäbe es denn , fragt der Gegner der Auf¬

klärung , keine schädlichen Kenntnisse k" Obgleich

diese , in das Allgemeine hingeworfene Frage mtt

dem besonderen Gegenstände , der hier behandelt

wird , nicht zusammenhänget , so kann dennoch »ut

voller Zuversicht der Wahrheit geantwortet werden :

Nicht nur , daß kein Kenntniß an sich selbst

schädlich , sondern , daß nach dem weisen Plane der

Natur jedes Kenntniß sogar n o t h w e » d ig ist. Das

Kenntniß der giftigsten Pflanze ist nach dem Zwecke ,

i „ dem es dem Menschen gegeben worden , heilsame

Warnung . Aber , so wie dieses Kenntniß in der

Hand des Giftmischers gemißbraucht werden kann ,



so kann durch Mißbrauch der Anwendung jedes

andere Kenntniß , so kann die Vernunft selbst durch

MißanwendUng schädlich werden . Die Aufklärung

allein ist fähig , Nationen und Fürsten , und ein¬

zelne Menschen gegen Mißbrauch der Kenntnisse , und

Mißanwendung der Vernunft zu schützen.

Hierdurch ist also die Frage : Ob die Aufklärung

Nicht zu weit getrieben werden könne ? bereits zürn

voraus beantwortet . Nein , die Aufklärung kann

Nicht zuweit getrieben werden : ihre Gränzen find

Nur da , wo sie, was sie ist , wo sie Aufklärung

zu seyn , aufhört , und in Irrthum umschlägt .

Nicht die Aufklärung ruft Völkern zu : Empöret

Euch ! Nicht die Aufklärung sagt Machthabern : Un¬

terdrücket ! Aber , wenn Rousseau den Volks -

aufstand heiliget / wenn die Sorbonne de»

kretirt , daß Ludwig der Vierzehnte von

dem Vermögen aller Franzosen Herristr

weder der Verfasser der Oonkessions , noch

die Fakultät , die über des KönigSmörderS

Klemenk Heiligsprechung berathschlagte , sind

die Aufklärung . Die abenkheuerlichen Sätze des

Aufruhrs und der Tyranney sind nur R o u sseaus ,

sind nur derSorbonne empörendeJrrkhü mer .
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gegen welche , man kann es nicht zu oft wiederholen ,

nur die wohlthätige Aufklärung Völker und Throne »

warnen und beschirmen kann. Die Aufklärung gleichet

in ihrem Bestände und Umfange vollkommen der T u«

gend , die ebenfalls kein Zuviel zulaßt , und so«

gleich nicht mehr Tugend bleibt , sobald die L i n i s

überschritten wird . Dennoch ist nie einem Sikkenlehrer

eingefallen , die Menschen vor der G e sah r d e r Lu¬

tz en d zu warnen , und nie hat ein Theolog eine Ab¬

handlung gegen die Andacht geschrieben , um von

Frömmeley abzuhalten »

Man hat so oft den verhaßten Kunstgriff aufge «

decket » dessen die Gegner der Aufklärung sich gebrau¬

chen, daß sie ihr die Verbrechen deS Irrthums

zur Schuld legen . Man hak so oft gesagt , daß nicht

alles Aufklärung ist , was irgend ein Buch enthalt ,

was irgend ein Schriftsteller wähnet und ver¬

breitet . Man hat gesagt , daß der Miß brauch so

wenig gegen die Aufklärung beweiset , als er gegen

Religion und Fürsten gemalt , und Richter «

stühle . und G csetz . e, ! »»dagegen sonst alles beweiset ,

was . in den Hchiden des Lasters gemißbraucht

werden kann , so unzähligemal gemißbraucht worden

ist . Vergebens ! In den Augen der Anmaßung und
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WMühr wird es stets ein »»vergebliches Verbreche »
der Aufklärung bleiben , daß ste den BlsF der Ra¬

tio n e n ü b e r d i e V o r k e h r u n g e n d e r ö ffe n k-

lichen Verwaltung schärfet . — Ich werde

zum Schuhe der Aufklärung mir nur die Frage erlau¬

ben : Hakeine gerechte und weise Verw a l-

t u n g Ursache , den scharfen Blick eines

durch sie glücklichen Volkes zu scheuen ?
Und wäre die Forderung gerecht , wäre das Ge-

siandniß ehrenvoll : daß die Völker blind erhas .
ten werden sollen, um sie desto unbesorgter miß¬
handeln zu können ? In den Augen des Hochmuths
wird es stets als das größte Unrecht gelten , daß die

Aufklärung auf die Leitung der Völker Anspruch
machet . Soll denn die Leitung der Völker und ihre

Wohlfahrt in die Hände der Unwi ssenh eit gelegt
werden ?

Diese Erörterung wird im gegenwärtigen Zusam¬

menhange zur Beantwortung einer Frage zureichen ,
die aufgeworfen zu haben , immer als ein prag¬
matischer Beweis gegen die so sehr gerühmten Vor -

schritte der Aufklärung unserer Zeiten gelten kann. In
den Jahrhunderten , die wir die barbarischen nen¬

nen , waren Kenntnisse selten ; ja , aber Kenntnisse
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wurden als ein Vorzug geehret , und man fragte

nicht : ob ihre Verbreitung auch zu hindern sey ? Das

Volk konnte nicht lesen , noch schreiben : aber man hub

die wenigen Schulen , wo etwa das Volk im Lesen

und Schreiben unterrichtet werde « konnte , nicht als

staatsg efahrlich auf .

Warme Vaterlandsliebe gab mir die Feder in die

Nand . als S a bat i er imJahre 1795zu Wien gegen

die Aufklärung schrieb. Der Gedanke war mir unerträg¬

lich . eine Regierung , der die durch keinen Wechsel ver

Umstände gestörte Ergebenheit und Treue der Ratio «

das vollgilkigste Zeugniß der Gerechtigkeit und M. lde

leistet , durch einen französischen Flüchtling in Verdacht

gebracht zu sehen , als häkle sie seine Schmähschrift

auch nur gutgeheißen . Ich schrieb die B e tr ach -

tun gen eines österreichischen Staatsbür¬

gers an seinen Freund , veranlaßt durch

das S ch reiben deS H. v. M. an Sabat ! er «

Daß ich diese Betrachtungen schrieb , sie mit so l-

cher Freymüthigkeit und U n b e so rg th e r t

schrieb , daß ich in einer zensurirten Vchrifl sa¬

gen kounte : „ Wenn die Aufklärung dem Minister und

^Regenten - Despotismus Einhalt thut , so beweise die¬

ses ihren Nutzen , ihre Nothwendigkeit mehr als hm>-
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„dert gekrönte Abhandlungen . " ( auf der vorleben Sei¬

te. ) das war die bündigste Widerlegung eineS so be-

leidigendeu , von dem Lästerer der Aufklärung sorgfalt ' g

genährte » Verdachtes . Ich habe in dieser Schrift alles ,

was zur Erörterung einer für die Ehre und das Wohl

der Menschheit so wichtigen Frage beytragen kaun ,

zusammen zuziehen gesucht . Sabatier ward dar¬

über ergrimmt : er schrieb : kensees et observÄtionr

morsles et ^oliti ^ues , einen dicken Band voll Schmä -

hungen gegen die Aufklärung und mich , den diese Zu-

saminenstclluttg stolz machen sollte . Um dem Leser zu

zeigen , von welchen Gesinnungen der Mann , der

mit frecher Stirne der Vernunft Hohn sprechen durfte ,

beseelet ward , will ich einige Stellen auS seinem Wer -

ke übersetzen . „ Dem Volke die Wahrheit zeigen wol .

„len , hiesse dasselbe , allem , was eS glaubt , entsa¬

gen , alles , wofür es Ehrerbietung trägt , verachte »

„machen . " S. 62. „ Ein Volk ist begründet , seine Frey¬

heit zurück zu nehme », sobald eS dazu die Kräfte und

„Mittel hat . " S. Z88 . Sogleich auf der folgenden

Seite : „ Ein allgemeines Sittengcsetz , eine allgemeine

„Gerechtigkeit besteht nur in dem dunstigen Gedirne

„einiger Philosophen . " S . Z6- . „ ES ist sonderbar ,

„ man bildet die Weiber zur Liebe , und untersagt ih-

„ncn davon Gebrauch zu mache «, wenigsten « für jedes

Erster Band . B b
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„anderen als für ihren Mann ; das heißt , gerade für

, der unter allen Menschen ihren Werth am we¬

nigsten Zu schätzen weiß . " S. 67. „ Den Untugenden

„der Völker und einzelner Menschen wehr als ihren

„ Tugenden ist das menschliche Geschlecht alles , waS

„Grosses , Erhabnes , Nützliches geleistet worden , sind

„die Staaten ihren Ruhm , ihren blühenden Zustand

„schuldig. " Doch genug von solchen Sätzen , welche

die Menschheit und Vernunft empören , der Sittsam ,

keil , der öffentlichen und Privattugend , der Nuhe

aller Völker , wie aller Familien , den Krieg und Un¬

tergang ankündigen . Wie schrecklich hak sich die Auf.

klärung an ihrem Verläumder gereichet !

XXXV . Anmerkung .

sur I ' eäuc - ck' ion unlionsle : ou

plan dies eiueles ^iour In seunkLse etc . in der

Echlösserischen Übersetzung , mit Anmerkungen

von demselben - System einer öffentlichen Natio -

nalcrzichung . Gcdickr : Arisiotcles und B as »

sedow , oder : Fragmente über Erziehung und

Schulwesen bey den Alken und Neueren .
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Cha ro nda s war der erste Stifter öffentli¬

cher Schulen , der von dem gemeinen Wesen

besoldete Lehrer aufgestellet , und durch ein GeseH

der Jugend zur Pflicht gemacht hat , die Schulen zu

besuchen . Er hielt , schreibt Oioclor . 8Icu ! . i s . B.

das Amt eines Lehrers der Besorgung

und des Aufwandes der öffentlichen Vrr -

walkung v orz ü gl i ch w ü rd i g, a! s eines A m-

teZ , das für daS gemeine Wesen höchst

wichtig ist . Rochow : von Verbesserung des Volks -

charakters durch Volksschulen . Die letzten 20 Jahr -

her sind über Schule und Erziehung Bücher und Vor¬

schläge ohne Zahl erschienen . Eine Sammlung dcrsel -

bcn enthalt die allgemeine Bibliothek für Schul -

und Erziehnngswesen in 10 Banden nur bis i//Z .

XXXVII . Anmerkung .

Man hat an dem Plane der österreichischen

Untcrrichtsanstalten vielfältig ausgesetzet , daß

er durch zu genaue Vorschriften die Talente ein¬

enget , und der Fähigkeit Fessel anleget . Dieser Ein -

wurf verliert aus dem Gesichte , daß die UnterrichrS -

Lor
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anstalken in dem österreichischen Staate nach der Ab¬

sicht der Gesetzgebung einen Theil der National -

bildung ausmachen . Unter diesem Gesichts¬

punkte (schreibt Rousseau in seinen Betrachtun¬

gen über die Verfassung von Pohlen ) muß das Ge¬

setz die Gegenstände , die Ordnung , und

sogar die Art der Studien vorschreiben .

Sobald die wissenschaftliche Bildung in den Umfang

der gesetzlichen Vorkehrungen gezogen wird , ist

ihr Gegenstand , wie der eines jeden Gesetzes , das

Gewöhnliche , (die Rege! ) nicht das A u sser or¬

dentliche (die Ausnahme ) . Daher ist der Zweck der

UnterrichlSanstalten einer Nation nicht , einige vor¬

zügliche Gelehrte , sondern viele brauchba¬

re Männer zu erhalten . Man sey übrigens ruhig ,

und für die aufferordenklichcn Talente unbesorgt : sie

bahnen sich ihren eigenen Weg , der nur der i h r i g e

ist. Grotius und Kcpler haben zwar auf Univer¬

sitäten studiert : aber den Verfasser des N/Lterluin

cvLmoZrnpssicum hak nicht Tübingen , auch Lö¬

wen nicht den Verfasser des Werkes : Oe jure beili

et xncis gebildet . Wie also nicht aufUniversikälen die

grossen Gelehrten einer Nation gebildet werden , so

werden Universirätsplanc gewiß nicht hindern , daß sich

- cy einer Nation grosse Gelehrte bilden .
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Diejenigen Universitäten , welche nicht die Bil¬

dung der inländischen , sondern die Herbeyziehung

ausländischer Jugend zum Hauptzwecke haben ,

die also in Ansehung der Staaten , worin sie sich fin¬

den , nicht sowohl für eine Lehranstalt angesehen

Werden können , als für ein Mittel , fremdes Geld

aufdiescm Wege in dasLand zu ziehen ,

sind keiner Aufsicht über Lehrer und Stu¬

dierende benöthiget , können sogar keine Aus -

ficht haben , dafcrn . sie ihrer Absicht nicht entgegen

arbeiten wollen . Die Studien haben an solchen Lr -

reu , ausser der Allgemeinheit , unter sich keine

Verbindung , keinen vorgeschriebenen , diese beständige

Aufsicht und Leitung fordernden Plan , weil Leu¬

ten , die aus verschiedenen Staaten und Landern da¬

hin zusammenfließen , ein und derselbe Plan nicht

zukommüch seyn , weil Ausländer sich dem Plane einer

fremden Regierung zu unterwerfen , nicht geneigt ,

weil auch die überdachteste Vorschrift über den

Gang der Verwendung als ein Zwang be¬

trachtet werden , und Fremde entfernen würde . Auf

einer solchen Universität , wo die öffentliche Verwal¬

tung an dem Fort gange der Studierende » eben so



- . yo

wenig Antheil nimmt , als sie davon Vortheil zieht ,

sind Lebrer und Zuhörer ganz sich selbst überlassen :

tieft besuchen für ihr Geld , welchen Lehrer , welches

Kollegium sie wollen ; jene lehren , was ihren Lehr -

saa ! am meisten zu füllen , hoffen läßt , was man von

ihnen fordert , wofür man sie bezahlt .

Ganz anders verhalt es sich, wo die Wissenschaft ,

licht Verfassung , wie in den österreichischen Staaten ,

mit der allgemeinen Nationalerziehung als ein

wesentlicher Theil derselben verbunden ist , und ihren

dabin übereinstimmenden Plan hak. Hier saun diese

Unabhängigkeit nicht zum Beyspiele genommen , hier

müssen Lehrer und Schüler einer Aufsicht unterwor¬

fen werden , die jedoch in Ansehung der ersicren

sich nicht weiter , als aus die Ordnung , in Aase-

hung der letzteren auf den Gang d e r De rwen .

düng und die Beweise des Fortganges er.

strecken soll , oder sie geht in einen den Wissenschaften

schädlichen Despotismus über . Der Name dieser

Aufsichtist gleichgiltig : D i r e k k o r, S e ni o r, D e k a n,

C u ratoru . d. gl. Bey den hicrlandischeu Universitäten

hieß er Direktor , und jede Fakultät hatte chen

ihrigen . Sein Amt und Ansehen war darauf be¬

schrankt , die Aufsicht zu führen , ob die Lehrer die
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ihnen vorgeschriebenen Vorlesungen hielten , und sonst

ihre Pflichten erfüllten . Er saß auch de » Prüfungen der

Studierenden bey.

Da man bey Männern von Wissenschaft und

Ehre immer vorausseht , daß sie sich in ihrer Pflicht

nichts werden zur Last kommen lassen , so war der Di¬

rektor in Ansehung der Professoren wenigerAufsc her

als Zeuge ihrer Verwendung , aufden sie in jedem Falle

sich zu berufen , berechtiget waren , der von seiner Sei¬

te die Verbindlichkeit hatte , sie stets zu vertreten .

Wenn ein Lehrer krank , abwesend , oder

rin Lehrstuhl auS sonst einer Ursache un besetzet

war , so trug der Direktor Sorge , daß die Jugend

durch einen solchen Umstand nicht einen Jahrgang ver¬

lor. Bey kürzeren Unterbrechungen bestimmte erde «

Supplcnkeii : bey offenen Lehrstühlen leitete er

den Konkurs ein , oder brachte einen Mann von

grossem Rufe oder bekannten vorzüglichen

Eigenschaften in Borschlag . Wo ein Direk¬

tor sich über diese Verrichtungen einmengte , war es

v v r sch r i ft w i dr ig e Anmassung . Die Verfas¬

sung der Lehranstalten und Universitäten findet man

zusammen in Ekkards litterarischem Handbuche allet
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Lieber bekannten Lehranstalten : und H c ü n s allge¬

meinen Übersicht sämmtlicher Universitäten Deutsch »

lanös -

XXXIX . Anmerkung .

„ Denn sie suchen alsdann Schüler zusammen zu

„bringen , nicht durch Strenge der Aufsicht , noch

„durch Beweise der Fähigkeit , sondern durch bewer¬

bende Höflichkeiten und Anlockungen der Schmeiche -

„ley . " ( soUiZunt enim cliscipulos non LeverilAtk

clisci ^ünAS, nec inAenii experimento , seä Lm-

üttione salutntionum et rllecebris LcialationiL .

DrLloAUscke oratoribus c. 2 y.

Xü » Anmerkung .

Ein Mann , der ohne die vorgeschriebene

wissenschaftliche Vorbereitung zu einem höheren

Amte gelanget , ist in einem gewissen Sinne in die

Nothwendigkeit versetzet , hartnäckig zu behaup¬

te n , daß eine solche Vorbereitung überflüssig

ist. Märe sie als Grundlage einer besseren

A- lUsöekicidung erforderlich , die Frage kommt von

selbst entgegen : Wie er , dem sie mangelt , sein Amt
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gut zu bekleiden , fähig sey ? Das Verfängliche

und Demüthigende dieser Frage entgeht ihm nicht ;

rr setzet derselben sein Ansehen entgegen ; sein zu sehr

N' . itbefangencr Stolz wendet die Satze um , und

gelaugt dadurch auf eine ganz andere Folge . „Ich be-

„kieide , spricht er , mein Amt mit so vielem Ruhme :

„ n»d ich habe meine Zeit mit dieser Schulgelehrsam »

«keil nicht verloren ; sie ist also zu Ämtern ganz über -

. . flüssig, " Man begreift , daß , je wichtiger der Mann

ist, der so spricht , je wenigeres Jemand wagen wird , et¬

was gegen den Vordersatz einzuwenden : und so kann

die öffentliche Verwaltung versichert seyn , daß bey
einer Stelle , an deren Spitze sich ein Mann fin¬

det , bey dem die wissenschaftliche Vorbereitung ver¬

absäumet worden , der Verwendung in Studien der

Eintritt , wo nicht verschlossen , wenigstens äusserst er¬

schweret ist.

XU Anmerkung .

Solche Ausnahmen , nebstdem , daß fie den Zweck

eines Studieiiplanes vereiteln , den Studienkurs

in ein blosses Wettrennen , um sich in der Zeit zu

überholen , und vor anderen angestellet zu werden ,

verändern , die Stellen mit unreifer Jugend bevöl -
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gen , die es für Pflicht hallen , die durch die Vor¬

schriften vorgczeichncke O r d n u n g und Zeit genau

Zu beobachten . Am Ende ihrer akademischen Verwen¬

dung sehen sie aller Orten die Platze voreingenommen ,

und sich für ihre Folgsamkeit gewissermaßen be¬

straft . Bey den S t ud i e i! g e se tz eii , wie bey je¬

dem anderen Gesetze , wäre es ungleich besser , das

Gesetz geradezu aufzuheben , als solches durch Aus - '

nahmen mittelbar zu enkkrafken . Aber wenn es

in dem allgemeinen Bildungsplane festgesetzet ist , daß

zu gewissen Anstellungen auch der Beweis be »

st immterVorkennt nisse gefordert werden soll,

so wird es leicht seyn , diese Vorschrift vnilber -

sch rei t ba r zumachen . Die gesummte Stelle hatte

nämlich für die Übertretung dergestalt verantwortlich

zu seyn , daß der ohne die vorgeschrieben - ! ! Erforder¬

nisse Angestellte bey einer hierüber , zu waS immer für

einer Zeit , einkommenden Anzeige entlassen werden ,

demselben aber durch einen Gcsawmlbeytrag aller Mit¬

glieder bis zu einer anderen Anstellung der Gehalt

abzurcichen wäre . Die Bestrafung ist streng , ohne

Zweifel ; aber sie hört auf . eS zu seyn , da es in der

Mach ! der Stelle steht , sie nicht zu verwirken .
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Xlll . Anmerkung .

Mittel dieserArt,um nur wenigstens einige anzuführen ,

waren : Das Gesetz des Solo «, welches Ansschw e i»

fern in den öffentlichen Versammlungen

zu sprechen , untersagte : eine Gewohnheit von

Sparta , wenn ein übel berufener Bürger auch
eine heilsame Anstalt vorschlug , darauf keine

Rücksicht zu nehmen , aber den nämlichen Vor¬

schlag durch einen tugendhaften Mann thun zu

lassen , und dann erst charaus zu stimmen : das

Todtengericht der alten Egyptier , wovon auch K ö--

nige nicht frey waren : der Ausspruch der römischen

Priesterschaft , daß derrechtschaffenste Mann

die Göttin » von Pessinunte empfangen

und beherbergen , daß die keuscheste Ma¬

trone die Bildsäule Venus dcrHerzens -

wenderinn einweihen soll . — Den S e-

nat , sagt Livius , beschäftigte eine nicht

leichte Entscheidung , wer in der Stadt

der rechtschaffenste Mann wäre . Ohne

Zweifel wünschte sich diesen Sieg jeder ,

mann weit eifriger , alsjedeS Amt , jede

Würde , die ihm durch die Stimme des

Senats oder des Volkes übertragen wer »
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den konnte . — Auch die Beynamen der Al¬

ten , die Ehre , von dem Censor zum Vrincexs

des Senats gcwählek zu werden , die Ehre , eine

öffentliche Inschrift oder Bildsäule von dem ge¬

meinen Wesen zu erhalten , oder eine solche nur sich

selbst setzen zu dürfen , wozu noch unter den Cafarn

die Erlaubniß angesucht werden mußte , gehören unter

die Triebwerke der großen Handlungen des Alterthums .

XIXII . Anmerkung .

„ Wenn du es so weit gebracht haben wirst , auch

„vor dir selbst Ehrerbietung zu tragen , — dich dir zu

denjenigen zu machen , vor dem du es nicht wa¬

gest , übel zu handeln . " Cum proieceris tsnrum ,

M sit til )i etisw tui reverenlig — 6um ts

eFicis - eum , cornm czuo ^ ecesre non LuäLLS ,

Hcncca epist . 2Z.

XI_,IV . Anmerkung .

Voenn gutem veliemens et multo saevlor ülis ,

erj ELcäitiuZ Gravis invenii , gut

MLNlltUL :

sffocte cliegue suum Zestsre in peclore ts -

stem .

ßuven . Lst ^r . iZ .
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Die Züchtigung seines Selbstbewußtseyns

ist , was man Gewissensangst , Gewissens -

rüge , Gewissensbiß nennet , welche das sinn¬

reiche Alterthum durch das treffende Bild der Eume -

nid er, bezeichnete , deren Schlangen den Verbrecher

nirgend Ruhe finden liessen. Als eine der bedenklich »

lichsten Lehren für die menschliche Gesellschaft muß der

Satz des HelvetiuS betrachtet werden , der die G e»

wissen sang st für eine blosse Wirkung der

physischen Empfindlichkeit hält , und sie da¬

her erkläret : Das Vorh ersehen der physi¬

schen Strafen , denen uns das Verbrechen

aussetzt . Ein Mensch , fährt er fort , der ohne

Furcht , herüber die Gesetze ist , wird oh¬

ne Reu ge fühl eine üble Handlung bege¬

hen , dieihm nützet . Und in der Anmerkung sagt

er : Die Gewissen sangst fangt an , wo die

Straflosigkeit aufhört . Oe 1 ' ssomms , er

LL3 kacultes iirteliectuelles . Llr . 7. kemoräs .

Die Fürsten auf dem Throne waren also über G e-

wissensrüge weggesetzet ? wären unfähig , vor

einer domikianischen Handlung die Warnung in¬

nerer Vorw ürfe , nach derselben die Geisel¬

streiche ihres Selbstbewußt seynS zu fühlen ?

Die Mark Aurelr sind also aus eben dem Grunde
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unfähig , wenn sie die Menschheit glücklich machen ,

die Belohnung des S el b st b e y fa l l e s zu empfinde » ?

Ehrgefühl und Schande sind also Wörter ohne

Bedeutung ? Wehe über die Menschheit ! Wehe über

die Völker , wenn Hclvctius mit Nichtigkeit ge¬

schrieben hat . Doch zum Glücke widerlegt er sich in der

Fortsetzung der obigen Stelle selbst. „ Der über die Ge¬

setze stehende Mann wird nicht ohne Reugcsüh ! übel

handeln , heißt es , wenn er die Gewohnheit

der Tugend angenommen hat . Denn , wo

diese Gewohnheit angenommen ist , da a n-

dertmannichtshneeiri Mißbehagen , ohne

einegehcimeUliruhczuempfinden , dieman

auch Gewissensbiß nennet . " — Und die es

wirklich ist : aber nicht bloß leichtes Mißbeha¬

gen , Unruhe , sondern nagender , folternder , über¬

all begleitender Vorwurf . Die Gewissensrüge deS

Helvetius ist die Furcht des gemeinen Bösewichts

vor dem Galgen und Rade : die wahre Gewiffens -

rüge , die Selbstverurthcilung , die den Übel -

handeln den in seinen Augen erniedriget ,

diese Gewiffensrüge verfolgt selbst den TituS noch auf

dem Sterbelager , und fängt a n, wo die Stra¬

fe aufhöret .
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XL. V. Anmerkung .

So viele Feldherrn der ältesten und neueren Zei¬

ten haben durch die Ruhmbegierde ganze Heere zu

beseelen gewußt ; warum waren die übrigen Bür¬

ger klaffen weniger für den Trieb der Ehre em¬

pfänglich ? Es sey mir erlaubt , eine Ereignung alS

Beyspiel anzuführen , bey der ich ganz Wien zu Zeu¬

gen habe. Als dem Luftfeglcr Blau chard auch sein

zweyter Versuch (in Wien ) mißlang , war die ge¬

täuschte , und durch die Unanständigkeit seiner Erklärung

aufgereizte Menge so sehr wider ihn aufgebracht , daß er

nur mit äusserster Vorsicht gegen Mißhandlung geschu¬

lt wurde , ungeachtet ein zahlreiches Militär zu Fuss

und zu Pferd zur Hand war . Wirklich nahm man die

Fassung der Menge sehr deutlich wahr , sich durch die

Soldaten nicht in ihrer Absicht hindern zulassen , und die

Polizey sah sich in - er Nothwendigkeit , um dem Aus -

bruche einer Unordnung zuvor zu kommen , Blanchar -
den öffentlich in Verhaft führen zu lassen. Nach cini -

gen Tagen kündigte er einen dritten Versuch an. ES

war möglich , daß dieser abermal mißlänge . Auf einen

solchen Fall , wie sollte man einem Ausbruchc der Menge

Einhalt thun ? Das Militär zu verstärken , schien nach

den letzten Erfahrungen zu bedenklich . Die Pvlizcylci »
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tuiig ergriff ein glücklicheres Mittel : sie stellte Blanchar .

den unter den S ch uh d e r S i t kl i ch k - i t de s P u-

blikumS , indem sie am Ende der gewöhnlichen An¬

kündigung bekannt machte : „ Es wäre bey einem

von so vielen Umstanden abhängenden physischen Ver¬

buche möglich , daß auch dieser verunglücke : gleich -

„ wohl finde man bey einem Publikum verstärk¬

te Vorsehungen überflüssig , welches durch seine

Liebe zur Ordnung und durch Anständig ,

keil deS Betragens sich die Ächtung der

Fremden , und selbst der öffentlichen Auf -

„ficht erworben habe . " Man hatte sich an dem

Publikum von Wien nicht geirret . Bey verringertem

Militär war , ungeachtet mehrere Stunden gewartet

werden mußte , die größte Ruhe . Aber man sah die

Arrkündig » ngen zu Hunderten von Hand zu Hand

gehen , und den Ausdruck des Beyfall « und der Zu¬

friedenheit auf dem Gesichte aller , die sie lasen .

XI > VI . Anmerkung .

Nirgend wird dieser Achtung , und man ist ver«

sucht zu sagen , dem Lei munde eines Volkes so

nahe getreten , als in Kriminalgesetzen . Man sollte die

bey jedem Volke herrschenden Laster aus seinem
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Aber wie sehr würde man sich irren . Die Legisten ,

denen bis jetzt meistens die Zusammentragung der Straf¬

gesetze in die Hand gegeben ward , schrieben bloß Sün¬

den ver z e ich n >sse ab ; je vollständiger , desto bes¬

ser : dachten sie, und brachte » dadurch die Nation we¬

gen Lastern in Ruf , die ihr fremde waren . Nur zu

oft machten sie dieselbe mit Lastern bekannt , worin

sie zuvor glücklich unwissend war . Der Vater mord

hat mit dem Gesetze angefangen , und die -

sesLaster istdurchdieStrafe bekanntwor¬

den . iftarricickne cum le »6 cus ^ erunl , et illuck fa -

ciiaus poenw monstrLvit,L ' e ^ ee « cls Llementia .

1̂ . r. c. 2Z.

XI . VII . Anmerkung .

Licllintura jnbet , velocius nc citius no §

Lorrumpunt vitiorum exern ^ la 6 omeLlic

rn s ^ n i s

6 um 8ubeunr snimo « nuctorikous .

stuven . 8nt/r . »4>

„ Um so sträflicher machet Nerdcrbmß der Sitten

„die höheren Klaffe » gegen das gemeine Wesen , d«

Erster Band. E k
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glicht allein sie selbst sich an Untugenden gewöhnen ,

„sondern solche auch unter das Volk verbreiten , und

„ mehr noch durch ihr Beyspiel , als Selb st ver¬

schulden schaden . " Auo perniciosius äs repukli -

cs merentur vitiosi Principes , c^uocl non

solurn vilis concipiunt ipsi , sec! es insun -

Zunt in civilstem ; ne ^ ue soium obsnnt , czuoä

ipsi cvrrumpuntur , se6 etism corrumpunt , plus -

c^ue exemplo , c ^ usm peccsto nocent . Eic .

Ze ikAib . I. z. Das ganze Hofgefolge Alexanders ,

und Alphvnsus von Arragonien gab sich eine schiefe

Kvpfwendung , weil die Könige ihren Kopf zur Seite

zu wenden , die Gewohnheit hatten « Franz der Erste

führte durch sein Beyspiel Wissenschaften und Galan¬

terie an dem französischen Hofe ein. Als Ludwig der

Eilste seinem Sohne Karl Latein zu lernen verbot ,

war es bald unter den Höflingen Schande , Latein zu

können ; und als Ludwig der Vierzehnte gefragt hatte :

Wozu d a s Lesen gut wäre ? ward es sogleich

am Hofe von Versailles Mode , nicht zu lesen , und

zu fragen : Aber , w v z u kö n n k e auch das Le¬

sen taugen ?

<«
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Die Spartaner berauschten an festlichen Tagen

die Heloten , und liessen sie dann in der Trunkenheit

alle Ausschweifungen begehen , die eine Folge der Un-

massigkeit sind. In diesem thierischen Zustande zeig «

ken sie die Sklaven der Jugend , um sie dadurch ,

daß das Laster zugleich mit seinen Folgen erblickt w ird ,

von der Trunkenheit abzuschrecken . Die gereinigte Sit »

tenlchre läßt uns diese abmahnenden Schauspiele nicht

änderst , als durch die Schaubühne anbringen . Hier

kann , was dort Wahrheit war , in der Nachahmung

geschehen , und in dem Gemüthe der Zuschauer eben

so glückliche Folgen hervor bringen .

XIXX . Anmerkung .

Man könnte die tragischen Empfindungen , die
des Dichters Mühe krönen , durch das Stück hindurch

herrschen , und den Ausgang für die Lugend glücklich

seyn lassen : so wäre der Ruhm des Genies mit dem

Endzwecke der Sitten vereinbaret . Wenn die Tugend
immer im Kampfe erliegt , werden nicht gemeine See -

lcu zu sich sprechen : Die Tugend bringt Nach¬

theil , das Laster ist glücklich : und ich will

Cc «
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glücklich seyn ? Also soll wenigstens kein Trauer¬

spiel geendiget werden , wo nicht der Tugend Vorzug

erkennet , und das Laster bestraft wird .

1̂ . Anmerkung .

Das Geständniß Alexanders , des Tyrannen

Bon Thessalien , ist der Triumph des Trauerspiels , der

von mir schon in einer andern Schrift und Veranlas¬

sung angeführet worden . „Ais er, erzählet P l ut a r ch

in dem Leben des P elopid aS , eines Tages bey den

Trojane rinnen des Euripides zugegen war ,

die von einem sehr berühmten Tragödienspielcr vorge¬

stellet wurden , trat er plötzlich von dem Schauspiele

ab , ließ aber dem Schauspieler melden : er sollte dar¬

über nicht unruhig werden , und wie vorhin fortspie -

len ; denn seine ( Alexanders ) Entfernung käme nicht

von einiger Unzufriedenheit über den Schauspieler ,

sondern bloß , weil er sich schäme , daß ihn jemand

über Hckubens und Andromachens Unglück weincn se¬

hen sollte , ihn , der nie gegen diejenigen ,

welche ergeködtek , Mitleid gefühlt habe . "

I^I . Anmerkung .

Bon welchen Lactanz in Lpitome erck
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L ^ entaclium mir wenig Worten die nachdrückli¬

che Schilderung macht : „ Eine Schule des Verderb -

kniffes , wo Schandthaten i n eine m B i l d e vorge -

„stellek werden , um dann wirklich schamlos zu hau »

„delu . " Lorruptslsrnm ciiscip ! inn , u! o i

fiunt perirnnAinem , crune ^ uäen 6 rr

Kunt , u t sinnt sine ^ uelore , uAe verer

suirt . Ich erwähne nicht der selbst in unseren Zei¬

ten erneuerten Streitfrage über den Nutzen , oder

die Schädlichkeit der Schaubühne , welche

die theologische Fakultät in Göttnigen in ihrer B e-

urtheilung der G ö tzischen Schrift über die

S i t t l i ch k e i t d e r h e u ki g en d e n l sch e n Schau¬

bühne entschieden hak. Rousseau und Alembert

haben über diesen Gegenstand sich ebenfalls bekämpft -

Man findet eine kleine Geschichte der Streitfrage :

Über die Znlassigkeit oder Un znlassigkeit
der Schaubühne in dem zweyten Bande der ^ u e-

relies litternirss : der Ausgabe der L,et -

tres äe lVI. ve sprer wider die

Schaubühne ist ebenfalls ein Verzeichnis vieler Schrift «,

steller angehängt , welche für und gegen die Schau¬

bühne geschrieben haben ,
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Anmerkung .

Gemeinschaftliche Ergetzlichkeiten , wo sich

die Menge versammelt , sind hauptsächlich für die

Hauptstädte unentbehrlich , in denen es so viele unbe¬

schäftigte Menschen von allem Alter , Range und Stan¬

de gibt , die ihre Zeit nicht auszufüllen wissen, und in

die verderblichsten Arten von Ausschweifungen verfallen

würden , an deren stakt ihnen die Schaubühne die

Leichtigkeit anbietet , einige müssige Stunden hinzu¬

bringen - Zn den galanten und historischen

Briefen derFran ci u wird erzählet : Der

Kardinal Noailles habe es einst dahin zu bringen

gesucht , daß auch das französische Schauspiel und die

Opera beurlaubet werden sollten , nachdem die wäl -

schcn Schauspieler bereits entlassen waren . Er erhielt

hierüber im Namen der Lustdirncn von Paris eine Vor .

stekung , worin ihm diese auf das verbindlichste für

seine Vorsorge dankten , von der sie sich überzeugt hiel¬

ten , daß der Vortheil ganz auf sie zurückfallen wür¬

de , weil sie, sobald die Schauspiele aufhörte », von

jungen Leuten ungleich mehr Besuche erhalten , also mehr

gewinnen würden . Sie boten zum Beweise ihrer Dank¬

barkeit dem Kardinal den Zehcnken ihrer vermehrten

Einkünfte für die Armen an. Noailles und die Polt -
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zey erkannten die Wahrheit , die ihnen in dieser saty -

rischen Einkleidung angeboten wurde ; die Opera und

das französische Schauspiel blieben ,

E I,HI . Anmerkung .

Mann ohne Vorurtheil . Erster Jahrgang . 4kcs

Quartal . 17. St . D,

I ^ IV . Anmerkung .

Nicht bloß die. Meinungen der Schrist steller

in der Theorie , sondern auch der Verwaltungen

in der Ausübung stehen hierüber in einem auffallen ,

den Widersprüche . Holland , wo die Ungebundenheit

der Presse als ein Mittel zur Beförderung eines sehr

ausgebreiteten Handelszweiges betrachtet wurde , stell¬

te im Jahre 1769 eine Zensur auf , und ungefähr zu

der nämlichen Zeit wurde in Dänemark alle Zensur

aufgehoben . Schon unter Karl dem Ersten von Eng¬

land verurtheilte das HauS der Gemeinen den Doktor

Manwaring zu einer Geldstrafe von tausend

Pfund , und zur Gefangenschaft , so lang es der

Kammer gefallen würde , wegen einer gehaltenen und

nachher gedruckten Predigt , welche , wie sich Hu -
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- je den Um sturz ^ aller bürgerlichen Frey »

heil narb sich zog . Aber nicht lange nachher for¬

derte der Sekretär - es Blukralhs , der Karln znm

Tode verurkheilte , in der an das Paz ^nent unter

dem Namen ^ rcopSAiticn gerichtet «; Rede die

unbeschrankte Freyheit der Presse . Hume

b) selbst, hält die Freyheit der Presse weder für unbe »

dingt nützlich , noch für unbedingt nachkbeilig : und ,

indem er sie bey der Regierungsform von England als

schlechterdings unentbehrlich betrachtet , damit

Geist und Genie in Vertheidigung der

Freyheit sich durch keine Hindernisse ge¬

fesselt fi nd e n, so gesteht er sogleich wieder , daß durch

den W e g, auf welchem die Gesinnungen von Freyheit bey

dem Volke rege erhalten werden , eben sowohl d e r

Geist der WidcrseHlichkeik , derEmpörung

und andere schädliche Meinungen v e r brei¬

tet werden können . Bus diesem Grunde hall er

rine Zensur für andere Regierungsformen , beson »

») Geschichte des Hauses Sluart im Jahre 1628-

h) ?olit . L- 52^5. II . Lrrs/ : On tlzs iibsit ^ ok kh«
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ders für einen g eistli ch e u Staat für nicht minder

Wesentlich.

Die Ursache dieser Unbestimmtheit bey einem der

öffentlichen Ruhe und der Privatsicherheit gleich wich.

zigen, und gleichwohl eine Bestimmung fordernden Ge¬

genstände kann nur darin gesucht werden , daß die Fra¬

ge vereinzelnt behandelt ward , und zur Entscheidung
derselben b e so n d e r e Gründe gesucht wurden , da

doch die Freyheit der Presse an sich bloß ein

Theil der bürgerlichen Freyheit , und die

Zensur nur eine Ausübung des allgemeinen
Rechts der Gesetzgebung ist , mithin die allge -
meinen Grundsätze über den Umfang der bürge r.

lichen Freyheit und des gesetzgebenden Rech -
r es allein zureichen , den Ansprüchen auf beyden Sei ,
ten ihre Gränzen auszuzeichnen ,

Man geht bey der Untersuchung über diesen Ge¬

genstand meistens von dem Satze aus : Meinungen
sind von Gesetzen unabhängig : sie zu unterjochen ,
wäre Übermaß deS Despotismus . — Ohne Zweifel
aber die Rede ist hier nicht von blossen Meinun¬

gen ; ein Schriftsteller , der seine Meinung nicht für

sich behalt , sondern in Umlauf setzet , handelt .
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Die Frage also von Seite der öffentlichen Verwaltung

ist : Machen die Handlungen des Schriftstellers

eine Ausnahme von der allgemeinen Regel , welche

die Handlungen aller übrigen Bürger der öffent¬

lichen Leitung und Aufsicht unterordnet ? das ist : Ha¬

ben die Schriftsteller das besondere Recht , durch

Ausstreuung ihrer Meinungen die Ruhe der Staaten ,

die gesellschaftliche Ordnung zu untergraben ? ein Recht ,

Unzufriedenheit , Empörung und Un si t t-' "

lichkeit zu verbreiten ? Die Gegenfrage der Schrift¬

steller ist : Haben Regierungen daS Recht , dem S ch r i ft «

steller die Freyheit nicht schädlicher Handln «,

gen zu hindern ? Auf diese zwey Punkte laust die Un¬

tersuchung hinaus : und, da es unbestritten ist : Daß

zu Handlungen , die der gesellschaftli¬

chen Wohlfahrt schädlich werden können ;

Niemand ein Recht , wie entgegen : Daß die

öffentliche Verwaltung gegen Niemand in

Ansehung nicht schädlicher Handlungen

eine rechtliche Gewalt habe , so hängt die

Entscheidung zuletzt einzig von der Vorfrage ab : Kön¬

nen Bücher der öffentlichen Ruhe und

Ordnung gefährlich werden ?

Beynahe scheint es Verhöhnung zu seyn, darüber
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erst Beweise zu führe «. Bücher können nützen , das

wird von jedermann erkannt : so kann also auch Nie¬

mand widersprechen , daß sie schädlich werden kön¬

nen. Auf dein Wege , worauf Wahrheit und Über¬

zeugung zu dem Verstände , und Gefühle der Tugend ,

zum Herzen gelangen , werden Irrthümer und La¬

ster nicht weniger dahin geführet . Die Erzeugnisse
der Schriftsteller können also schädlich werden , und

dieses bezeugen so viele Schrcckensepochcn der Geschich¬

te : die Ligue und ihre Folgen die Meuchelmorde

der Heinriche , der rechtliche Mord KarlS von

England , die an Ludwig d cm S c ch s z eh n ke n

und seiner F a m i l i e verübten Grausamkeiten ; das

bezeugen die gräulichen Ereignungcn der französischen

Revolution , bey welcher Bände und Hefte , und

Flugschriften und Aufrufe und Anschlagzek -

kcl , unter allem Wechsel der Umstände , immer wich¬

tige Rollen gespielt haben . Aber das bezeugen vorzüg¬

lich selbst diejenigen Verwaltungen , wo ( wie die

Lvbrcdncr sie nennen ) volle Preßfreyheit Herr-

schct. Bemerke man jedoch vor allem , daß , so viel auch
über Preßfreyh e it geschriebenworden , unbeding¬

te Preßfreyheit nirgend besteht ; daß, wenn

in England , in Frankreich , in Dänemark der

Schriftsteller zwar sein Werk , ohne es vorher einer
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Beurtheilung zu unterwerfen , ausgeben mag, er doch tür

den Inh al k stets verantwortlich bleibe . „ D i e

„ Freyheitder Presse , wie sie in England Platz

hak , (schreibt cke I . o! me) besieht , um sie eigentlich

„zu erklären , darin , daß Re ch is st el len oder Ri ch-

„t e r von Sachen , die druckL werden ,

„ nur erst nach der Hand Kennkniß nchmen

„ können . " ( Eonstitulion ck ' ^NAlsrerre . cir .

Die Freyheit der Presse , wie die französtsche Kon - '

stitution vvm Jahre 1791 ste zusichert , ist im Artikel

V. mit folgenden Worten ausgesagt : „Jeder Bür -

„ger kann frey reden , schreiben , drucken , mit Vorbe¬

halt , für den Mißbranch d i eser F r e y h c i t

„ in den von dem Gesetze b c st i m m ke n Fäl¬

len v e ran ! w 0 rt li ch zu seyn . " In Däne mark

verfolgte das königl . Fiskalamt nur neulich den Vcr̂ -

faffer des Katechismus der Aristokraten ,

B r u n , daß er , um sich der Bestrafung zu entziehen ,

flüchtig zu gehen , für rathsam fand ; und, als er nach

erhaltener Erlaubniß zur Rückkehr übermal ein - au -

stössige Schrift , benannt : Irrer zuncts in uno ,

herausgab , ward die Fiskalklage mit noch grösserer

Strenge gegen ihn erneuert . Auch also Regierungen ,

welche kei n e Zen su r eingeführet haben , erkennen

Darum nicht weniger die Möglichkeit von dem
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schädlichen Einflusse her Schriften , da sie den

Schriftsteller dieser Möglichkeit wegen unter Ver¬

antwortung legen , und nach Umstanden auch zur

Strafe ziehen .

Die Forderung der Abhandlung : Oe In liberte

inäesiniö cle In presse , et cie Iftmportsncs cls

ne softmeltre In comwunication cke ses pensees

czu' ft i ' opinion publicjue , ist also nirgend ver¬

wirklichet . Die Preß frey heit im ganzen Um¬

fange des Wortes ist nirgend unbeschrankt ;

nur ist sie in verschiedenen Verfassungen auf ver¬

schiedene Weise beschranket . Und nun kommt

bloß zu untersuchen : Welcher Weise vor der an¬

dern der Vorzug zuzuerkennen ist ? Ob derjenigen ,

wo die öffentliche Aufsicht , ohne die Bücher einer vor¬

läufigen Beurtheilung zu unterwerfen , die Si¬

cherheit der öffentlichen Ordnung gegen die Gefahr

verderblicher Schriften in der Verantwortlich¬

keit der Schriftsteller , Buchdrucker und

Buchhändler suchet ; oder derjenigen , wo jede

Schrift , bevor sie in Umlauf kommt , der Prüfung

und Beurtheilung einer ordentlichen Zensur

unterworfen wird ? Die Gründe , die Vorwahl zu

entscheiden , können keine andern seyn , als die m i n-
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dere Gefahr für die öffentliche Ruhe und

Ordnung , vereinbart mit der gröl scren bür¬

gerlichen SicherheitdesSchrift stelle rs

und Buchhändlers .

Ich verstehe unter G e fa h r der öffentlichen

Ruhe , Verbreitung von Grundsätzen . die ge¬

eignet sind , die Folgsamkeit gegen die Gesetze zu

untergrüben , die Achtung und Ehrerbietung gegen die

bestellten Gewaltträger ^ zu schwachen , Unzufriedenheit

gegen die Vorkehrungen der Regierung zu erwecken .

Ich verstehe unter Gefahr deröffenklichenOrd -

nung insbesondere V c r b r e i t u n g von Unsitklichreit .

Die Verantwortlichkeit ist unzureichend ,

diesen Gefahren vorzubeugen , da sie nur erst

nach der Hand , erst , wenn sich schon Spuren des

Übels offenbaren , eintritt . Ohne die Widersin¬

nigkeit zu erheben , da man bey Buchdruckern ,

bey Buchhändlern einen Umfang von Einsich¬

ten voraussetzt , die nicht nur die Einsichten ihres

Stands nicht sind , sondern bey keinem Stande vor¬

ausgesetzt werden können , so schließt selbst die Natur

der Sache die V e ra n t w o r t li ch k e i t als ein vor -

schirmendes Mittel aus . Verantwortlichkeit stellet

unter die Verbindlichkeit des Ersatzes , oder unter
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die Haftung , Strafe zu leiden . Ersatz findet

nur da Statt , wo der Schade eine Schätzung , mit¬

hin Übel und Vergütung unter sich eine Gleichung

zugeben . Die Schatze eines Crösus können für die

nachthciligen Folgen der gestöhrtcn bürgerlichen Ord¬

nung keine Vergütung , können als un g le i ch a r l i-

g e Grössen in keine Gleichung gebracht werden . Aber

auch mag der Verfasser eines verderblichen Werkes

noch so firenge bestrafet werden , find die Gesin¬

nungen von Folgsamkeit , von Rechtlichkeit , von Sitt¬

lichkeit erst einmal irre geleitet ; der Verführer kann

dann zwar die Schuld seiner Übclthat auf dem Blut¬

gerüste bezahlen ; aber das schädliche Werk hat ge¬

wirkt , und wird mit dem Tode des Verfassers zu
wirken nichtaufhören . Nehme man den Fall :
die öffentliche Aufsicht erhalte Nachricht von einem

Werke unter der Presse , das über die Kunst , al¬

le Arten von Gift zu bereiten , einen vollstän¬

digen Unterricht gibt . Muß sie das Werk von der

Kunst LocustenS ungestöhrt vollenden und

verkaufen lassen , und sollen , was cl e I , o ! me

so hoch von der englischen Verfassung erhebt , die

Richkerstühle erst nach der Hand davon

Kenntniß zu nehmen , daS Rechthaber, , da

vielleicht schon hundert Leichen die Richtigkeit der Zu-
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bereitungsformeln nur zu sehr bestätigen ? Warum sol¬

len denn Regierungen in Verhütung des morali¬

schen oder politischen Giftes - welches aufrüh -

rische oder unsittliche Schriften verbreiten , warum zur

Abwendung der für das gemeine Wesen bedroh¬

lichen Nachtheile weniger , als in Fallen , wo die Si¬

cherheit des Einzelnen der Gegenstand ist , vorsich¬

tig seyn ? Der Einfall von Sales in dem Werke :

Mu re ^ ubli ^ ue , ist abgeschmackt , anstatt witzig zu

seyn : „ Jedermann , schreibt er , sey sich seiner F e-

der , wie seines M essers zu gebrauchen berechtiget ,

„ würde er Jemanden verwunden , so sey er zu bestra¬

fen . " Ist es nicht vorsichtiger gehandelt , vielmehr , wenn

man es vermag , zu hindern , daß Niemand verwundet

werde ? Anstatt erst einen verwunden zu lassen ,

und dann den zweyten zu bestrafen , ist es nicht

Weisheit , nicht Pflicht , nicht Milde der öf¬

fentlichen Verwaltung , beyde zu schützen , damit

der eine nicht verwundet , der andere nicht

strafbar werde ? Verbrechen erst Raum zu geben ,

und sie dann zu bestrafen , liegt nicht in der Absicht

einer gerechte » Verwaltung , ist nur eincS TibcriuS

würdig . Gesetze , die nicht profylaktisch , nicht

als VorbeuguNgsmiktel wirken , sind grausam .
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Man steht nun wohl voraus , was ich denjenigen
zu antworten habe , welche behaupten : ( und das ist
ungefähr die Sprache aller Verfechter der Preßfrep .
hcit ) daß Bücher keinen Schaden bringen , weil

Verbreitung von Wahrheiten nicht schaden , Irr .
k h ü nr e r aber widerleget werden können . „ Möchten
uns doch diese weisen Männer lehren , wie man die

schmutzigen Gedichte Grecours , oder I u--
st ine und Julienne , wie man ein Spotkge .
dicht gegen die Religion , eine Abhandlung über dir

tufnns , wie man einen Aufruf zur G m.

pörung widerlegen ; ' ehrten ste uns auch , wie mau
den Vorschnitt » der schädlichen Irrthümer , bis die
Widerlegung erscheinet , und die Begriffe berichtiget ,
Einhalt thun soll ? Und dann , warum geben ste nicht
der öffentliche » Aufstcht eben sowohl den Rath , die
Maßregeln der Vorsichtigkeit gegen das
Entstehen der Fene rSbrün ste . die Vorschrift
der Behutsamkeit bey dem Giftoerkaufe
aufzuheben ? " Kann man doch das Feuer lö sch r n,
wenn esausgebrochenist ; kann man doch dem ,
der Gift bekommen hat , Gegengift geben . Aber
darin liegt eben der wichtige Unterschied zwischen
der Verantwortlichkeit und einer Zensur . DieVerant¬
wort li ch ke i k hin d erk das Übel nicht ; ste setzet

Erster Band . D d



die Verwaltung nur in die Nothwendigkeit zu

strafen : das Übel ist inzwischen da , wirket , und wird

durch die Straft nicht wieder gehvbe n. Eine Zen¬

sur aber beuget dem Übel bey der Entstehung vor ,

und ersparet der öffentlichen Verwaltung die trau¬

rige Nothwendigkeit zu strafen .

Eine Zensur vereiniget mit der Sicherheit der

öffentlichen Ordnung und Ruhe auch die bür¬

gerliche Sicherheit des Schriftstellers ,

und Buchhändlers , die bey dem Systeme der

Vkrantwottlichkeit von Mehr als einer Seite a u s g e-

setzt bleibet . Bürgerliche Sicherheit ist nur da vor¬

handen , wo die Gesetzt , wie ich handeln und

nicht handeln soll - und dadurch auch , wie

mir zu handeln oder nicht zu handeln frey ,

steht , deutlich bestimmen ; und wo ich dann , wen »

ich gehandelt und unterlassen - was ich soll - und ge¬

handelt oder unterlassen , wie ich darf , nichts zu

fürch ' ken habe. ( S. den IV . Asch . von Sicher¬

heit der Rechte - ) Die Verantwortlichkeit gewahret

dem Schriftsteller diese Sicherheit nicht , da sie für

ihn alles unbestimmt laßt . Es ist das Gesetz deS

Caltgula an einem so hohen Orte aufgestellet , daß

rs von Niemanden gelesen werden kann : eine Gränz -

linie , die Niemand kennet , die aber nicht überschrie -
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ten werden soll , und über welche hinaus zu schreite,, -

dennoch straffällig macht . Der furchtsamere Schrift

steller waget auch wenige Schritte nicht : Ungewiß ,

heil und Besorglichkeik , schon diese wenigen Schritte

dürsten ihn zu weit führen , halten seine Feder zu-
rück , lahmen seine Fähigkeit und Talente : der minder

bedachtsame wandelt unbesorgt , der kühn - mit Eut «

schlossenheit und Zuversicht dahin , und nun ergreift

ihn die Verantwortlichkeit . —̂ Wasist mein Ver¬

brechen ? — Du hastdurchdeiiieSchriftdci .

ne Mitbürger gegen die Regierung auf -

gewie gelt . —- Das war , wird er versetzen ,

MeineAbsicht nicht : ich wollte der Regie ,

rung nur n ütz l i ch e Wi n k e g e b c n: ich sah
solche Folgen nicht vorher . Die Verantwort «

lichtest steht nun da , entweder als eine eitle Dnnst -

gestalt ohne Wirkung , weil jeder Schriftsteller den

Mangel einer bösen Absicht vorschützen , jeder

sich gegen die Rüge der Verantwortlichkeit hinter die

Entschuldigung - Ich glaubte nicht , übel zu han .

dein , bergen kann : oder , was doch keine billige

Rechtspflege sich jemals erlauben wird , Irrthum
des Verstandes , der Beurtheilung muff
als Verbrechen behandelt , als Bosheit der

Absicht und des Willens bestrafet werden . Nuv

Dd s
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reiht sich an die Unbestimmtheit des Verbre¬

chens noch die Frage an : Nach welche mGesehe

die Strafe zuerkannt werden soll ? Es besieht kei¬

nes , das den Fall bestimmt aussaget . So muß

denn Auslegung und gewaltsame Anwendung , das ist :

Willkühr in Eigenschaft und Maß der Strafe

an die Stelle der geschlichen Bestimmung treten , und

die so sehr gerühmte Preß frey heil ist zuletzt in

der Hand einer übermächtigen Partey oder mißbrau¬

chender Machthaber ein Mittel der Verfolgung , eine

furchtbare Waffe der Unterdrückung « So viele Schrift¬

steller , die unter Robespiers Regierung die Frey ,

heit ihrer Feder unter dem Mordbeile der G » ill o-

1 ine gebüffct haben , die Kolonie von Journalisten ,

welche unter dem jetzigen Triu mv i ra t edes Direkto¬

riums nach Guyanna deportirk wurden , sind davon

Beyspiele und Beweis .

Diese Gefahr für Schriftsteller und Buch¬

händler verschwindet bey einer bestellten Zen¬

sur . Das Werk , das gedruckt oder zu Kauf

angeboten werden soll , wird der Zensur ü ber -

reicht . Wird es zugelassen : Schriftsteller und

Buchhändler bringen es sorglos in Umlauf ; und wel¬

che Bedenklichkcit auch nach der Hand gegen den
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Inhalt entstehe , sie können darüber nicht weiter be¬

unruhiget werden . Das Werk wird . v e rw o rfe n:

Schriftsteller und Buchhändler sind also gewarnek ,

straffällig zu werden ; und bringen sre daS nicht zu¬

gelassene Werk dennoch in Umlauf , dann ist ihre

Handlung , selbst wie eö die in der Kriminalrechts »

pflege so strengen englischen Rechtsgelehrten fordern ,

L ( srime tks ! - rv laus Zeiermmsst to ks

Zuck : ein Verbrechen , welches von dem

Gesetze vollkommen als ein solches erklä¬

ret worden , und die Strafe wird nicht nach

einer willkührlichenDeutung , sondern nach dem Buch¬

staben der gesetzlichen Aussage zuerkennet .

Dergestalt vereiniget die Zensur die öffentliche mit

der Privalsicherheik : und bey einer mit Unbefangenheit

unternommenen Prüfung der Maßregeln , welche den¬

noch überall der Verbreitung schädlicher Grundsätze

entgegen zu stellen , die Nothwendigkeit nicht verkannt

worden , zeiget sich , daß wahre Freyheit der

Presse und des Buchhandels in dem eigentli¬

chen Sinne , der diesem Worte nach dem Zwecke

- er bürgerlichen Verfassung zukommen , und nicht sich

bis zum Rechte der Zügellos ! gkcit ausdehnen

kann , daß , sage ich, nur da , wo eine Zensur be¬

stellet ist , wahre F re ph ci k d e r P r esse und b u r-
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gerliche Sicherheit für Schriftsteller , Buchdru¬

cker und Buchhändler sich findet ; als welche darin be¬

steht , daß Jedermann die Gesetze , wornach er zu

handeln , wornach er zu unterlassen hat , kenne , rnch

so weit er gegen die Gesetze nichts verbricht , auch

nirgendher etwas zu befürchten haben Müsse.

Ich habe bey dieser Untersuchung die Gründe

gegen die E i n fü h r u n g ei » erZer > su r , ich habe

die Vorwürfe , welche V er w a! t u n g c n, woZ e n-

suren bestehen , gemacht werden , nicht aus dem

Gesichte verloren . Man findet sie in jeder Abhandlung

üöer d, c Preßfreyheik , deren besonders seit

der Epoche der ersten französischen Konstitution so

viele erschienen sind , wiederholt ; und in allen Jour¬

nalen ausgezogen . Man sagt also : bafcrn bey einer

Verfassung , wo keine Zensur bestellet ist , schädlichen

Büchern Eingang und Verbreitung offen steht,

so hemme entgegen ein B ü ch er gericht jedem , Licht

und Kenntniß verbreitenden , kurz jedem nützlichen

Werke Eingang und Umlauf . Der politische und reli¬

giöse Despotismus habe also dadurch ein Mittel in

Handen , den Verstand zu unterjochen , die Dorschritte

aufklarender Kenntnisse zu hemmen , habe , um wcs-

Kcs der angemaßten Millkühr untergeordneter Ge»
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Mltträger vorzüglich zu thun ist , ein Mittel , die

Summe der allgemeinen Unzufriedenheit zu ersticken ,

und solchergestalt das Unheil , den Tadel der öffentli¬

chen Meinung nicht zu fürchten . Daß diese Folge »

der Zensuren Nicht bloß selbst geschaffene Besorgnisse

ßnd , werde durch so manchen bis zu ungeheuren

Bänden angewachsenen Index unwiderlegbar be¬

stätiget ; und daß , wo immer Presse und Buchhandel

einer Zensur untergeordnet sind , dieses der Fall

seyn werde , fließe aus der Unmöglichkeit , dem

Büchertribnnale bestimmte Dorschristen zugeben :

daher bey diesem Geschäfte der Willkühr immer

unendlich Vieles überlassen werden müsse .

Ich könnte diesen Einwürfen vorerst entgegen se¬

tzen : wenn gleichwohl überall , ohne und mit einer Zen¬

sur, bedenklichen Folgen ganz nicht ausgewichen wer¬

den könne , so würde auch noch in diesem Falle der

Nachtheil immer ungleich geringer seyn , weni¬

ge guteBücher zu entbehren , als den zahl¬

reichen schädlichen Büchern freyen Um¬

lauf zu gestatten . Jenes sey bloß Entgang

eines Vortheiles , ( Nichtvermehrung der Summe ) die¬

ses aber positives Übel ( Abnahme der Summe ) .

Ich könnte die Gegeneinanderstellung noch weiter ver -
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folgen : daß nämlich eine Zensur zwar zur Unter¬

drückung nützlicher Werke , die Verantwortlichkeit ent¬

gegen selbst wider diejenigen gemißbrauchl werden könne ,

die nützliche Werke geschrieben haben . Aber

ich habe meine Feder nie durch Vertheidigung gewiß -

brauchler Macht , nie durch Beschönigung von Anmas -

sung und Willkühr entehret . Ich werde es auch hier

nicht . Ich führe daher das Wort keineswegs für eine

Zensur , die zum Werkzeuge der Unterdrückung ge¬

mißbraucht und erniedriget wird . Man erin¬

nere sich, daß ich am Eingänge der Erörterung , die

ich vor wir habe , auf die a llg c m e in e n Grund¬

sätze, nicht allein über die Gränzen der bürgerli¬

chen Freyheit , sondern eben sowohl über die Grän¬

zen der gesetzgebenden Gewalt zurück ge-

führet habe. Innerhalb dieser Gränzen der gesetzgeben¬

den Gewalt aber liegt kein Recht , gleichgiltige

und unschädli ch e, um so weniger nützticheWer »

ke zu unterdrücken ; denn es gibt überall ganz kein

Rechtzu was immer für einer Art von Un¬

ter drückung . Die Verfassung einer Zensur ,

von deren Gerechtigkeit , von deren Nothwen¬

digkeit ich Überzeugung zu haben glaube , muß al¬

so auf das von mir in dem iZr . aufgenommene

Grundgesetz erbauet sehn : „ Ohne irgend einem
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„für dir Vorschütte der öffentlichen und Privat -

„e i nsi cht , für die B i l d u ng d e r B ürg er in dem

„umfangeudsten Wvrtverstande nützlichem Werke

„die Bekanntmachung zu erschweren , nur diejenigen

»auszuschließen , wodurch gefährliche moral i-

„ sche und politische Meinungen verbrei -

„ ket , Unsittlichkeit aufgereizet und u n-

.̂t erhalten werden kann . " Von einer Zensur ,
deren Vorschriften sämmtlich von diesem Grund¬

gesetze abgeleitet sind , kann den Vorschritten der Na -

tionaleinsichten kein Hinderniß geletzt werdcn -

Die dritte von Kaiser Joseph für die öster¬

reichische Zensur vorgeschriebene sogenannte Grund¬

regel sagt ausdrücklich : „Kritiken , wenn sie nur

„nicht Schmähschriften sind , sie mögen treffen , wen

„sie wollen , sind nicht zu verbieten . Es muß jeder -

„ mann , der die Wahrheit liebt , ein Vergnügen seyn ,

„ wenn sie auf solche Art zu ihm gelanget . " Man sieht
aus diesem Beyspiele , daß , unter der einzigen und

billigen Einschränkung , die öffentliche Verwaltung und

ihre Vorkehrungen nicht unziemlichenAnfällen
eines muthwilligen Spottes Preis zu geben , es mit
der Verfassung einer Zensur keineswegs ünverein¬
bar lich ist , frcpmükhigcn Ar»sserungxn zur Berichte
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gung der öffentlichen Einsicht , mit Anständigkeit vor¬

getragenen Erinnerungen , Beobachtungen und Vor¬

schlagen zur Verbesserung öffentlicher Maßregeln Raum

zu lassen. Für eine Zensur aber . die nicht nach solchen

Grundsätzen zu Werk geht , die , vielleicht ei n fetti¬

gen Absichten untergeordnet , gerade nach

entgegen gesetzten Grundsätzen verfahrt , habe ich

feine Vertheidigung . Doch , was man mit so vielem

Grunde den Gegnern der Aufklärung entgegen setzt ,

werde ich auch dem Einwürfe , den man der Zensus

aus dem Mi ß b ra u ch e derselben macht , entgegen

stellen . Alles kann ohne Zweifel gemißbraucht wer¬

den , beynahe alles ist mißangewendct , geinißbrau -

chet worden . Aber Mißbrauch beweiset nur gegen

sich , nicht gegen eine Vorkehrung , die bestehen kann -

ohne gemißbraucht zu werden .

Dadurch ist zugleich der Einwurf beantwortet :

daß der Zwang einer Zensur die Stimme der ö f¬

fentlichen Meinung ersticken werde : weil

ein solcher Zwang bey einer nach ihrem wahren

Zwecke geordneten Zensur nicht bestehen , und hier

von einer andern , als einer z we ckm ass > g eingerichte¬

ten Zensur , die Rede nicht seyn kann. Aber die Erwah -

nung der öffentlichen Meinung führet eine wichtige Ne-
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benbcmerkung herbey . Die Schriststellerey hak eben¬

falls ihre Sankülolen , die durch Menge , Faustfer¬

tigkeit , Unverschämtheit den wenigen rechtlichen Schrift¬

stellern bey weitem überlegen , die Stimme der Ver¬

nunft zu überschreyen , das Publikum zu betäuben fä¬

hig sind. Man lasse die Jnikiave der öffentlichen

Meinung , die Richtung und den Ausfchlag derselben

von dem S a n k ü l o l i s m us der Schriftsteller ab¬

hängen , dafera die Epoche , worin der Sankülotis -

mus von Paris auf den Tribunen den Berathfchlagun -

gen der VolkSrepräfenkanten vorschrieb , und in den

Angelegenheiten der Revolution entschied , die Epoche

der Ordnung , Rechtlichkeit und Lugend

war . Aber, wenn eS zur Ruhe der Nationen nothwen ,

dig ist , die Schrift steiler - Sanküloten von

dem Slimmrcchte bey Entscheidung der öffentlichen

Meinung , so viel es geschehen kann , ausz lisch lies¬

sen , so empfiehlt sich der Vorsichtigkeit der Ver¬

waltung die Zensur aus einem neuen Grunde , als die

xinzige Maßregel , wodurch diesen Zweck zu errei¬

chen , möglich scheint ,

Ich werde mich über den Einwurf von der B e-

schwerlichkeit , oder wie man e§ lieber nennet ,
der Unmöglichkeik , die Willkähr derZeir -
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sen können . Die V e r a n t w o r t ! i ch k e i t , unter

welcher die Presse und der Buchhandel sich überall

gestellt finden , hält hierin mit der Z e n su r durchaus

gleichen Schrill . Man stelle daher den Wechsels «! ! auf :

Gibt die Zensur keine Vorschriften zur Enkfernung der

Willkühr zu, wodurch soll die Willkühr bey der Ver¬

antwortlichkeit fern gehalten werden ? oder entgegen :

Halt man es für nicht unmöglich , die Willkühr bey der

Verantwortlichkeit durch bestimmte Vorschrift

len hindan zu halten , so werden diese nämlichen Vor¬

schriften auch die W il l kü h r bey der Zensur zu ent¬

fernen fähig seyn. Die Gesetzgebung findet übrigens

bey allen Gegenständen von Wichtigkeit und Um¬

fang , worüber sie biS zu Vorschriften der e in ; eine n

Ausübung herabsteigek , die nämliche Beschwerlich¬

keit wie bey der Zensur ; und ist genöthigek , dem

Ermessen der Vollstreckn ngSbeamten vie¬

les zu überlassen . Welches ist dann das Mittel , zu

hindern , daß daS Ermessen nicht in Willkühr

ausarte ? Das Re ch k der w e i t e re n Berufung ,

der Beschwerde gegen die Bussprüche der Unterge¬

ordneten . Dieses Recht gehöret also unumgänglich

mit zu der Verfassung einer wohl geordneten Zensur ,
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um dem Eigendünkel , der Laune , der Willkühr der

Zensoren Einhalt zu thun . S. §. lZz .

Ob mich gleich die Wichtigkeit des Gegenstandes

bereits weit über die Gränzen hinausgeführet , in welche

ich mich bey dieser Untersuchung einzuschränken,beschlossen

hatte , so will ich dennoch folgende Bemerkung nicht

unterdrücken : Eine Regierung , die in dem Bewußt¬

seyn ihrer Gerechtigkeit und Bürgerliebe der allge¬

meinen Anhänglichkeit versichert , die Verleitung der

Gesinnungen nicht leicht befürchtet , braucht nur we¬

nige und einfache Zensursvorschriften . Eine Re¬

gierung hingegen , der ihr Bewußtseyn eine solche Be¬

ruhigung nicht gewähret , oder welcher , wie Plk »

nius von den letzten Jährendes Nero schrieb : eurer

omnk stucliorum Aenus paulo liberius et erec -

tius periculosum ssrvltus kecisget : die Knecht¬

schaft höhere Wissenschaften und jede et¬

was freyereEinsichr gefährlich macht , bey

einer solchen Regierung wird die Büchcraufsichk frey¬

lich mit vielen , kleinfügigen , ängstlichen

Vorschriften überladen seyn. Aber dieses Gebrechen ist

dann nicht ein besonderes Gebrechen derZensu r,

sondern des allgemeinen Systems der Verfas¬

sung , in welcher Verantwortlichkeit anstatt
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der Zensur noch ungleich mehr unterdrü¬

cken würde .

Anmerkung .

Einen Blick auf Schriften , deren Einwirkung iii

die Silken nicht verkannt werden kann . Man frage

Ältern , Vormünder , Erzieher , Galten , Haushalter ,

alle , die an der Bildung der Jugend Theil nehmen ,

alle , denen die Sitten einer Familie wichtig seyn muf¬

fen : ob sie den Ihrigen jedes Buch ohne Unter¬

schied in Händen lassen ? Sie werden hundert nen¬

nen , über deren Lesung sie solche zu betreten , zittern

würden . Dieses Privatbesorgniß ist ein Gestandniß

von der Wohlthätigkeit der öffen tlichcn Vorsor -

ge , welche die Vorsteher der Familien beruhiget -

da sie durch das Verbot verderblicher Bücher hin¬

dert , daß solche nicht leicht in die Hände der Jhngett

gelangen können .

i . VI. Anmerkung .

„ In einer bestimmten Stunde der Woche ( sagt

der ungenannte Verfasser einer kleinen Schrift : 8ur

la preäicstion ) versammeln in dem Umfange von Eu -
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„ropa fünfzig tausend Prediger das Volk , und sagen

„ ihm , was ihnen beliebt : auf sie verlassen die

„Regierungen sich in der grossen Angelegenheit der

„Sitten . " Wenn die Prediger dem Volke sagen dür¬

fen , wasihncn beliebt , so haben zu viele Bey¬

spiele bewiesen , daß ihnen nicht immer das zusa¬

gen beliebt hat , was der Ruhe der Nationen , und

dem Fortgange der Sitten beförderlich war . Die

Kreuzzüge , welche Enropen entvölkert haben , die grau¬

lichen Verfolgungen der Albigenfcr , die Metzeleyen

der Ligue , so viele andere Greuelrhaten gegen Reli¬

gion und Menschlichkeit sind Verbrechen , zu denen Na¬

tionen von dem Prcdigtsinhle aufgereizet wurden . Ich

spreche hier nicht von ausserordenklichen Veranlassun¬

gen , wo die öffentliche Verwaltung auch zu einer be¬

sondern Aufmerksamkeit aufgefordert wird . Meine Be¬

obachtung fällt auf die Prediger und das Prcdigeramt

in dem ordentlichen Stande und Laufe der Angele¬

genheiten : und ich weiß mir keine Ursache über den

Un Zusammenhang der Grundsätze und Vorkeh¬

rungen anzugeben , daß in Staaten , wo die imbe «

denkendste Schrift , die ausser dem Setzer kaum von

jemanden gekannt werden wird , wo der unbedeutend¬

ste Anschlagzettel einer Zensur unterliegt , daß da dem

Bviks von dem geistlichen Lehrstuhle vorgetragen wer -
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den darf , ich weiß es nicht bedeutender auszudrücken ,

als was dem Prediger beliebt : daß , indessen

für das kleinfügigste öffentliche Änlichen gewisse Eigen¬

schaften bestimmt sind , das wichtige öffent ,

kiche Amt eines Volkslehrers , dessen Worte

durch den Ort , von dem sie vorgetragen werden , Ge-

wicht und Ansehen erhalten , beynahe sollte man sa¬

gen , dem erste » nächsten überlassen wird , den der

Staat nicht kennet . Ich glaube daher , daß bey einem

Gegenstände vo « so verbreitetem Einflüsse eine zwey -

fache Vorsichtigkeit erfordert wird ; erstens :

keinen Prediger ohne Bestätigung des Ordinariats

und der Landesregierung anstellen zu lassen ;

zweyten - , die förmlichen Predigten,worunter

also der bloß katechetische Unterricht nicht begriffen ist,

bevor sie vorgetragen werden , wie jedes Buch , be¬

vor es iu Umlauf kommen darf , einer bestimmten

Zensur zu unterwerfen . Die Einwendung , welche

gegen die jedesma li ge Zenfurirung der Predigten

von der Beschwerlichkeit der Ausführung

wegen Entfernung von dem Ordinariate und

den Landesstellen , wegen der Kürze der Zeit

von einer Predigt zur andern hergeholet werden dürf¬

te , kann dieser wesentlichen Vorsichtigkeit nicht ent¬

gegen stehen. Desto besser , wenn durch eine solche
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Maßregel der Kanzelvortrag auf dem Lande und in

kleinen Städten zu feinem wahren Zwecke ,

zu einem einfachen Religions - und Siltennnkernchte

zurück geführet , desto besser , wenn dadurch die Zayl

der Prnnkpredigten vermindert , wenn der Pre¬

diger , anstatt seinem Auditorium das unreife Mach¬

werk weniger Stunden auszukramen , oder auch

wohl gar zu eItemporisiren , in die Nothwen¬

digkeit eines überdachte «! , , nach Materie und Ein¬

kleidung bearbeiteteren Vorkrages gefttzet wird . Die

geistliche Kanzelberedtsamkcit kann dadurch nur gewin¬

nen. Die Lillotsone , die FleschierS , die Je -

rnsaleme , Spaldinge , Zollikofer und an¬

dere geistliche Demosthene haben ihre Meisterwerke ge¬

wiß nicht nach Wochen gefördert .

L,V1l . Anmerkung «

Unter der Regierung Pabsts Innozenz des

Sechsten erhub sich der berüchtigte Rienzi von

einem gemeinen Priester bis zum Tyrannen Roms ,

wo er unter dem Namen Iribuno 6el populo lange

eine eben so unumschränkte als unterdrückende Herr¬

schaft führte . Er war in der Kunst der Demagogie

so sehr eingeweiht , daß er die römischen Sankn -

Erster Band . E e
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loten ganz zu Gebot hatte , und , gegen wen er woll¬

te , loslassen konnte ; wodurch er der Regierung s»

furchtbar wurde , daß , als man ihn einst in die Ge,

walt bekam , der Pabst es dennoch nicht wagte , ihn

zu bestrafen ; vielmehr sich gezwungen sah , um grös -

seren Folgen der Vvlkswut vorzukoMmen , den ton «

Lurirten Katilina zum Gewalthaber von Rom un¬

ter der Benennung Lenutore zu erheben . Rienzi

fieng damit an , die Aufmerksamkeit des Volkes auf

sich zu ziehen , und die Unzufriedenheit desselben gegen

die Verwaltung aufzureizen , daß er in dem, Kampi -

doglio vor dem Vcrsammlungssaale des Senats ei »

symbolisches Gemälde aufhieng , worin die

Verwirrung von Rom und Italien unter bezeichnenden

Merkmalen und leicht deutbaren Beziehungen der ba¬

bylonischen Unordnungen zur Schau gegeben ward .

L. V1I ! . Anmerkung .

Die übrigen Abdrücke werden indessen entwe¬

der auf dem Zollhause , oder sonst an einem hiekztt

bestimmten Orte aufbehalten . Schon Justi in seiner

SraatSlvirtMafk Z. §§. hielt dafür ; Es sey genug ,

wenn die Buchhändler verhalten würde » , ei »

Exemplar von allen neuen Büchern der Bücher -
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- zensur zum Durchsehen zl, überreichen ,

ohne inzwischen denVerka ii f , deraufih «

ke Veraütworkung ankvmMe , we n K dir

Bücher gefährlich sind , im Gering sie » anst

zuhalten . Ein am sgue « Februar 1796 zu Erfurt

erschienenes Edikt legt den Buchhändlern die Pflicht anss

„die Werke selbst zu lesen , oder lesen zu lassen , um zu

wissen , daß nichts darin gegen Religion , Staat , die

Landesverfassung und die guten Sitten enthalten

fey ; »nd daß sie auf alle Fälle für den In hatt ver¬

antwortlich seyn müßten . " Können sie das ?

Können Buchhändler alle , von so verschiedenen Wissen¬

schaften handelnden , und in so sielerley Sprachen ge¬

schriebenen Bücher , die sie verkaufen - nicht nur selbst

lesen , sondern gar beurtheilen ? Wo soll man

solche Buchhändler heruehmen ? oder, Sollend »- Buch¬

händler sich eine e i g ene Z ensur halten ? Das sind

Betrachtungen gegen die Thunlich k e itdeSV 0 ll »

zugcs . — Aber wenn auch die Ü nt h un li ch k e i k

in dem Vollzug - nicht ein Hinderniß wäre , so wäre

»s, wir schon' erinnert worden , noch i >Nnur der Absicht

der Zensur entgegen , die Verbreitung -eines schädlicher »

Werkes von den Buchhändlern abhängen zu lassen. Ih¬

re Strafe ersetzt den Schaden nicht , den der voreilr -

Dr Verkauf eines übel » Buches verursacht haben würde .
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Die Jesuiten hatten ehemals sich in den vstcr -

reichifchen Slsalen der Zensur bemächtiget . Lud wer

wei § es nicht , unter welchem Drucke die eiserne Hand

der Societät den Geist der Nation gehalten hat .

I . X. Anmerkung .

Nach dem Diogenes Laerkius , Pollux

und Plutarch waren die Müffiggänger bey den Alhe -

Aiensern ehrlos erkläret , ausgesetzt , sich von Jeder¬

mann öffentlich angeklagt , und aus den öffentlichen

Lerathschlagungsn verwiesen zu sehe». Zu Sparta Mar¬

tine Rechtslage wegen der Tragh eit , und bey den

Lukanern wurde über Li- Faulheit , wie über an¬

dere Verbrechen Haisgericht gehalten .

I ^ XI . Anmerkung ,

Man würde sich Vergehens verhehlen wollen , daß

diese Lehre in katholischen Landern , wo Mouche be¬

stehen , die vorn Betteln ihren Unterhalt finden müs¬

sen , nicht einen so allgemeinen Eindruck machen wird ,

als in protestantischen , oder wo die Möncherrbrtkelep
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abgeschafft ist. Will man such dem Argwohne nicht

Raum geben , daß in solchen Landern d-es- r Satz von

manchem Prediger nicht mit der wärmsten Th- ilneh .

mnng , daß sr von einem Prediger eines Bettelst -

d e n s gar nicht werde behandelt werden ; so muß eS

Loch zuverlässig schwer seyn , das Bette ! » da a! S ei -

Verbreche « gegen die Pflichten der Gesellschaft betrach¬

ten zu machen , wo es einen Stand gibt , mit welchem

sogar eine gewisse Ehrwürdigkeil verbunden , und fein

Unterhalt dennoch auf Betteln gegründet ist. Gleich

schwer muß es da seyn,/der gemeinen Fassung den

Unterschied einleuchtend zu Machen , daß das Allmvftn

bald eine verdienstliche , bald eine üble Handlung sey ,

ss- nachdem es einem Layen , oder einem Sammler

aus dem Mcndikantcncrdcn gegeben wird . Indessen

können die Prediger ihrer Lehre durch das Ansehen

Pius deS Sechsten , welcher im Jahre 1776 daS

BeLteln in dcr Kirche verpönte , durch die Bulle

Mxtns des Sechsten , und Jnnozeuz des Zwölften ,

gegen die NensticantLs vsssäos immer auch bey Ka¬

tholiken vielen Nachdruck geben .

l,XH , Anmerkung .

Die Zahl ist durch einen Druckfehler weggeblieben .
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I . XHI . Anmerkung .

War die Absicht der Drdensstifter , welche die

Freygebigkeit gegen Arme ihren Brüdekn empfohlen

haben , löblich , so- sn d der Rei se p fen n i g, oderdaS

sogenannte Gespend , welches hier und da von begü¬

terten Klösiern , und die Klo sterfuppe , welche von

Mendikanten ausgegeben werden , dieser Absicht ent¬

gegen , da sie den Müßiggang befördern . Gegenden -

wo viele Klöster sind , wimmeln von Müßiggängern ,

die im Lande umher laufen , und es ihr einziges Ge¬

schäft seyn lassen , die Freygebigkeit der Ordeiisleu -

te zu mißbrauchen Die Klosters » ppe ist die or¬

dentliche Mästung der Trägen , und diejenige , welche

ün viele » Deren der studierenden Jugend gegeben

wird , kann man als die Ätzung so vieler studierten

Taugenichts ansehen ,

I ^ XIV . Anmerkung .

Eine österreichische Verordnung vom Losten July

z ^ > 7 liefert ein sehr langes Verzeichnis solcher

Bemäntelungen , unter welchen das müßige Volk den

Stadien , noch mehr aber dem offenen Lande beschwer¬

lich fällt : Bc t Lei st nd e » te rr, sowohl im mStri ?
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standene verehelichte Leute , unter dem

ScheineFer Geistlichkeit , dem Betteln

nachziehende Eremiten , Geistliche und

Nonnen , abgedankte Soldaten , Stadt -

qnardieweiber , Pilgrime und beyden

Türken Gefangene , Abbrändler und Kir -

chensammler , Abdecker , Gerichtsdiener ,

Scki aller , Halter ; (dieser Provinzialausdruck be-

deutet hierorts einen Hüter des Heerdviehes ) zu wel¬

chen man hinzu setzen könnte diejenigen , welche unter

dem Scheine eckelhafter und Grauen erwe¬

ckender Wunden und Gebrechen sich das Mit¬

leiden der Vorübergehenden crstehlen . In den Exzerp¬

ten aus des Seneca K o n! ro v er si e n ! . X,

veclam , IV . findet sich eine Stelle , welche zeigt ,

daß auch dem Alterthume die Ruchlosigkeit nicht

unbekannt war , wo Ältern ihre Kinder absichtlich

verstümmelten , um sie als Werkzeuge der Bet¬

te ley zu gebrauchen . — „ Führe deine Familie

„ vor , ruft der Ankläger , ich will diese Werk -

„ fiätle menschlicher Mühseligkeiten näher

„ betrachten . Jedem wird scine M ü hfeli g-

„ keit als eine Kunst zugsw iesen . " — Wwl«

leicht gab diese Stelle den Gedanken zu dem aus der »
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Spanischen übersetzten Von Vusmann ä ' ^ Iknrscüe ,

worin der Muthwillen der Betteley in eine zusammen¬

hängende Geschichte eingekleidet ist , weites Werk als

klassisch in seiner Art betrachtet werden kann . Aber

vor diesem Werke schrieb schonD . Luther einen Traktat

von derBettelbüberey , worin ein und dreyßig

Gattungen von Borwauden der Bektelcy angefüh¬

ret werden . Macfarlans Untersuchung über die

Arw. uk , die Ursachen derselben , und die Mittel ihnen

abzuhelfen , aus dem Englischen , mit Zusätzen von

Garve , ist in dieser Hinsicht vortrefflich . Das kve-

sumk 6es mem oiros , czu! ontcoucurru pour

jorix sccürsto 1777 psr l ' . icLÜemie 6e 8c . et

ü 1 r!o Llrnlous , 60M ! e seifet etoit : Ves M o--

Vens 6 e cietruire13 m e n 6 i c i t e e n I? r 3 n-

c e , en renc >3nt les meiestiants utiles 3 I ' et3t ,

Lsns ! ss renchrs mälireureux ; verdiente ebenfalls

einen Garve zum Übersetzer zu haben .

VXV . Anmerkung .

Diese Stelle des Textes soll nicht dahin verstan¬

den werden , als ob die öffentliche Verwaltung die

Vorsichtigkeit und Sorgfalt in Ansehung der Ehe, vor¬

züglich bey d?r arbeitende, , und denjenigen Pyikskias »
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halt ihrer Familien auf ihre Tagserwerbnng gründen .

Aber die ausführliche Behandlung der Fragen : Ob

die Gesetzgebung bey dem Rechts der Ehen Ein¬

schränkungen zu machen ? Unter welchen

R L ckst ch k e n ? und : Wie weit sie in solcher, Be¬

schränkungen zugehen , berechtiget sey ? gehöret

nach ihrer nächsten Verbindung und Beziehung in den

IV . Abschnitt : Vonder Sicherheit derRech¬

te . ( I ! . Band . )

LXVI . Anmerkung .

Es ist Zwar etwas dadurch gethan , wen « der,

wandelnden Sch au spiel er gefeilscht , sie »

ahne obrigkeitliche Bewilligung zu spielen , nicht er¬

laubt ist. Aber so lange solche Gesellschaften selbst

nicht beschranket , oder ganz abgestellet

werden , ist das Übel nicht gehoben . Im Gegentheile ,

wird solchen Truppen nicht zu spielen erlaubt , so müs¬

sen sie, um znlcben , sich in die Lüdcrlichkei ! wer¬

fen. SS ist also durchaus nothwendig , wandelnde

Schauspieler gar nicht zu dulde?, , weil , so lan¬

ge drsses Gewerb nicht untersagt ist , es Scaro -

v e n nie an Urb ildern zu ihren Gemälde » fehle »,
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immer sich, was Johnson in seiner Satyre : L s

Lon , geschrieben hat , bewahren wird , daß : „ Wen zu

„ Haus das Stehlen oder Betteln nicht ferner freut ,

„ und wer vor Galgen oder Staupe sich weniger , als

„vor der Arbeit scheut ", dieses Gewerbe ergreifen wird .

I ^ XVII . Anmerkung .

Das Verzeichniß von unnützen Beschäftigungen ,

welche der Loclex sustrincu 5 unter dem Wor¬

te : Sp i c l gr a fen a m t liefert , verdient mitgethei¬

let zu werden ; man wird nicht leicht irgendwo ei »

vollzähligeres Register von Müßiggängern zusamme »

-finden. „ Thür wer , Organisten , Positiver ,

„ K l e i n z i m b l c r , I n st r u m e n t « und Lauten -

„ schlager , Harpfler , Geiger , Pfeifer ,

„ Schwägler , Hackbretller , und andere der¬

gleichen , welche Hoch - Malzeiken undBan¬

bete u m di e Bezahlung bedienen , wie auch

„theils derselben auf den Tanzböden , in de »

„ W irthsh a u se r n und Taber ne n mit ihrer g e»

„ meinen Kunst aufmachen : ingleichen Freyfech -

„ tcr , Hasenschuper , Glückshafner , Kome -

Edianren , Gaukler , Seilfahrer , Holhö »
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„ per , Trommelschläger , Leyrer , Bären -

Affe n - H u nds tanzm acher , Schwerdtfän -

„g e r . Freysinger und S i n g e r i n n e n , L a u«

„ fer , Buchstecher , Lrachter - , Würfel - , Ta -

„ schen - nnd dergleichen Spieler , Schalks -

^ narren und S ch a lks nar rinnen , und alle an¬

dere , die vor den Leuten Spiel und Kurzweil , auf

„den Jahr - Wochcnmarkttn . und andern Fest - und

„Feyertagcn um das Geld machen u. s. w. "

I ^ XVIIk . Anmerkung -

^ 6sLcit setas ,

Kt psIgAi pnliens . 6t cssslcüs Atc^us liAQnis :

lasöin tunc subeUnt unnos , tunc sc ^ ue suum ^ ue

l ' erpsictroren ociit kacunclu ct nuc ! u senectus .

luven . 8m . VH .

S. Lten Band meiner gesammelten Schriften :

Über den Nachtheil der vermehrten Uni¬

versitäten . Bötticher : über das beste Mitte ?,

die Studiersucht zu hemmen , oder unschädlich zu

Wachen,
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I >XIX. Anmerkung .

Das Dienstgesind wird hier nur unter der Be¬

ziehung der allgemeinen Sittlichkeit , unabhän¬

gig von der Versorgung betrachtet ; unter welchen

letzten Beziehung davon in dem V. Abschnitte : Vonder

persönlichen Sicherheit , zu handeln der Ort

seyn wird . Hierher gehöret also das von Hrn . Erich

von Berger herausgegebene Werk : Über das Ge¬

st ndwesen instt t l i cher Rücksicht . Auch finden

sich in dem zweyten Bande der Verhandlungen der

patriotischen Gesellschaft von Hamburg vortreffliche

Winke , die Sittlichkeit des Dienstgesindes

zu verbessert !.

I . XX. Anmerkung .

In meiner Anleitung : Üb er d e n G eschä f t

styl , ist , als ein Beyspiel eines Vortrages , ein

über die Einrichtung eines Arbeitshauses

ausführlich bearbeiteter Geschäftsaufsatz eingerücket .

Man sehe hierüber noch : Gedanken von Einrich¬

tung eines Arbeitshauses und Zuchthauses

in dem Zten Bande der Leipz. Sammlung . — Wag -

n i H historische Nachrichten über die merkwürdigsten
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Zuchthäuser in Deutschland : die merkwürdige Ein .

richtung der Gcfangenhäuser in Philadelphia ,

die als wahre Besseruugsorte betrachtet werden

können , und von Heu. von Waltersdsrf , einem

Augenzeugen , beschrieben sind.

I,XXI . Anmerkung .

Die heftige Beschwerde , worin die Chalci .

denser bey dem römischen Senate die unerhörten

Drangsale beklagten , welche sie von Hortensius

und Lukretius über die Gränzen aller mensch¬

lichen Geduld zu ertragen hatten , wurde von ihrem

Wortführer Mictio damit beschlossen : „ Auch Hor- -

. tensius halte gleich seinem Vorgänger Lukretius zur

„Winterszeit sowohl als den Sommer über die Seesol «

„baten unter Dach : ihre ( der Chalcidenser ) Häuser seyn

„ ganz mit SchiffSvvlke angefüllt ; so fänden sich zwischen

„ ihnen , ihren Weibern und Kindern Men -

„ schen , die ung eschener alles zu sagen , al «

„l eszu thun sich erlaubte n. " ex institu -

to 6. L. ucretü , Hortensium in tectis

lüerne pnriter ntcjuL senknte socios nnvales ön -

bsre : vsrssri inter se ^ conjuZes liberosius suvs .
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eznibus MM nstzue äiceks pensz , neWs kneeE .

/«ö: -' /// § I. . XÜ. II1 . c. / .

I,XX1 ^ . Anmerkung .

Venus populsirs , ou : Xpolo ^ is

ües msisons cleso/s , eine von Matroseuicherz

gereinigte Übersetzung deS englischen : ^ m« 6esr

chekense ok ^ üiolic ste ^ s : Ve ? orno -

KrApüe . Von StaaLsbordeilen von H. B.

I ^ XXIIi « Anmerkung .

Unter andern Bedingungen , welche das A e»

Element solchen unter dem Schutze und der Aufsicht

der Pvlizey stehenden Häusern der Ausschwe l-

fun g auferleget , ist ausdrücklich auch diese miibegrif »

ftn : „ Die Mädchen , welche darin aufgenommen wer¬

den , müßten bereits verführte Personen seyn-

„ Käme die Pvlizey in Erfahrung , daß die H —Wir¬

thinn eine unschuldige Person angeworben habe , so wer -

„de sie mit dem Zuchthause bestrafet . " Woher soll denk -

aber -der Zuwachs dieser Häuser kommen , wenn die

Verführung von dem Innern der Familien dadurch

abg ewendet ist ?
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HXIV . Anmerkung .

London , Paris sind die Niemand unbekann¬

ten Beweise . In dieser letzte » Stadt , wo Leichtsinn

und Gaukelet ) die Sitten zu verspotten , und über Un¬

ordnungen nur zu lachen , gewohnt waren , hat ein wi¬

tziger Kopf über die vierzig tausend Strassendirnen die

Berechnung gezogen : Daß , die Lagserwerbung der ei¬

nen gegen die andere auf einen Thaler oder zwey Gul¬

den angenommen , das Vergnügen allein einen

jährlichen Geldumlauf von ungefähr 60 Millionen Gul¬

den veranlasse , und da die Fremden auf zweyDrik -

theile dazu beytrügen , so vermehre die begünstigte

Ausschweifung die Handelsbilanz jährlich zu Frank¬

reichs Vortheil um 40 Millionen Gulden .

- L. XXV. Anmerkung «

- — — — HM noÜnt teliAiZZe , nisi il ! äz>

AuÄrum rubsuta talo « lexit institL vests . —

I . XXV1, Anmerkung »

Man verbände zum wesentlichen Nachtheile der
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öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit mit diesem Wsr -

te einen zu engen Begriff , wenn man denselben auf

solche Handlungen allein beschrankte , Welche als o f-

fenbare Beleidigungen der Anständigkeit i « die Au¬

gen füllen . Auch solche muffen darunter gerechnet Wer¬

den , welche auf Unanständigkeiten den Schluß nicht

zweifelhaft lassen , oder als Beyspiele anreizend ,

verführend werden können . Das ist der Gesichtspunkt ,

unter welchem die Aufsicht der Sitten aufgefordert wird ,

die Seffentlichkeit nicht zu dulden , wenn z. B.

verehelichte Männer sich mit dafür bekannten gemei¬

nen Dirnen zur Schau geben ; denn , kann die Ur¬

sache einer solchen Ämsigkeit und Gemeinschaft

im geringsten bezweifelt werden ^ Das ist der Gesichts¬

punkt , unter welchem die öffentliche Aufsicht einer un¬

terhaltenen Lais untersagen soll , mit dem Er¬

trage ihrer Schande Staat z » machen - Wenn

Personen dieser Gattung von bekannter geringer Her¬

kunft durch kostbare Kleider , Juwelen , Equipage » u.

d. gl. die Augen aller Welt auf sich ziehen , wie na¬

türlich ist es dann , daß bey unverwahrken Gemüthern

der Wunsch nach einem gleichen Glücke rege wird ? Und

wie leicht ist es der Jugend und Gestalt , auf gleichem

Wege zur Befriedigung ihres Wunsches zu gelangen ?
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LXXVIl . Aiimerkuttg .

Dieses letzte ?- vorzüglich ist eines der wirksam¬

sten Mittel , die öffentlichen Unordnungen von mehr

als einer Art zu vermindern . Eis Verehelichte ? ,

ein Vater genießt wirkliche Vortheile , nähret Hoff¬

nungen und Erwartungen , die ihn an das gemeine

Wesen fest knüpfen , die ihm die Gesetze und ihre »

Schutz theuer , die ihm die öffentliche Ordnung noth¬

wendig machen . Ohnehin ist es keiner der günstigsten

Umstände , daß der Staat , eine Menge Ehrlose zu

dulden , bemüssiget ist ; warum gibt man noch zu, daß

Nonnen - rziehung und Mönchsbegriffe die unfruchtbare

Masse vergrößern , da sie die Eh- als einen Stand der

UnVollkommenheit verrufen ? Die Vollksur¬

rn enheik des ehrlosen Standes ist auf den Aus- pruch

des Apostels gegründet ; ich weiß es. Aber, wenn nun

alle Welt nach diese ? Vollkommenheit strebte , was

würde aus dem Menschengeschlechte werden ? Der

Ausspruch des Apostels hat also einen beschränkten

Sinn . Die Ehelosigkeit ist nur bey denen ein Stand

der grösseren Vollkommenheit , die in demselben dem

Vaterland « und der Menschheit durch höhere Dienste

den Ersatz der Pflichten leisten , die sie, als Ältern zu

leisten , sich außer Stand setzen. Das kaun wenigstens

Erster Land - I l



bey ganzen G eWei » den der Fall nicht seyn. Sie

Vorsicht , eben so gütig als weise , verbindet den Ehe¬

stand mit Reizen , um die Beschwerlichkeiten , denen

er unterworfen ist, dadurch zu versässen . In dem Plane

- er Natur ist also das Vergnügen ein Mittel zum

grossen Zwecke der E r h a i Ln n g des Menschenge¬

schlechts . Aber mißgünstige Moralisten blieben bey dem

Mittel als Zwecke stehen , und nannten es Vollkom¬

menheit , dem Vergnügen entsagen , micinge -

- enk , daß diese Entsagung mit dem Verzichte auf

Pflichten verbunden ist , der die Absicht der Natur v c r.

titelt .

I . XXVI ! ! . Anmerkung .

Ja einigen Pslizeyverordttungen ist ein gewis¬

ses Maß bestimmt , darüber der Schenkwirth seinen

Gästen nichts verkaufe » darf . Eine solche Verordnung

ist ohne Wirkung . Lfr eine vertragt wenig , und wird

betrunken , ohne noch daS erlaubte Maß erreicht zu

haben . Hingegen geht ein anderer mehrere Häuser ab,

trinkt überall nur den gesetz mässigell Antheil , be¬

saust fich bis zur viehischen Unmäffigkeit , und hat

immer noch gegen die Worte des Gesetzes nicht ge¬

handelt ,
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HX1X . Anmerkung .

Erasckus Gedanken über Feyerküge , Faste »

«nd Priestcrehen . 3. i. iLt . ^8».

I - XXX» Anmerkung »

Vulottu in - em ? roM6Moris per 1r

» ovruni äella communioneäiklomL

merkt man r er habe bey Untersuchung der Kriminal «

akten gefunden , daß diemciste n Verbrechen an Fep »

rrtagcn begangen worden »

I . XXXI . Anmerkung »

Die Lehre Zorvasteks über die Feyerkage iß

des Evangeliums würdig . WereinenGrundMit

Fleiß und Sorgfalt besäet , sagt er , er¬

wirbt an Religionsverdienst einen grös¬

seren Stock , als er mit Wiederholung von

tausendGebeten gewinnen kann »

F f -
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Zweyter Abschnitt .

Von den Mitteln / einen hohen Tegriss

von der Gesetzgrblmg Zu erwecken -

§. i6 ».

«d- Y nur ? Menge , welche befolgen soff, laßt em

solcher Grad , eine so allgemeine DerbreiMug von Ein¬

sicht sich nicht voraussetzen , als dazu erfordert wird ,
die Güte der Gesche mit Prüfung Zu würdigem ,
wir Richtigkeit zu beurtheilen . Daher kann bey
einem Volke , im Durchschnitte genommen , hoher

Begriff von der V or trr fflich ?c it der Ge -

se He 3) , und Z u t r a u e n z u r W e i s h e i t und

Gütrder Gesetzgebung , aus welchem jede ein «

zclne Einsicht sich irr ihren Handlungen der allge¬
meinen Einsicht willig unterordnet , nicht die Fol¬

ge der Überzeugung , sondern nur eine vorge¬

ht ! ßke Rei » ung skpn ; ds § Werk , «er ! » ich hieftL
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Ausdruckes mich bedienen darf , eines glücklichen

Vor Urtheils i ) , Welches von einer Seite zu er¬

wecken , und in den Gemüthern der Bürger zu be¬

festigen . von der andern die Schwächung oder

Zerstöhrung desselben zu verhüten , keine Auf¬

merksamkeit zu groß seyn wird . Ich kann die Absicht

nicht haben , einen Gegenstand von solchem Umfange

in diesem kurzen Abschnitkc auszuführen . Ich

werde mich darauf beschränken , die wichtigsten Punkte

wenigstens anzudeuten 2) . Die Mittel , ein günsti¬

ges Vorurcheil für die Gesetzgebung zu erwecken

und zu befestig en , haben Beziehung auf die Re¬

gierungsform : auf diejenigen , in deren

Händen nach Verschiedenheit der RegierungSform

die Gesetzgebung liegt , oder , die an der Ge¬

setzgebung Theil nehmen : auf den C ha r ak te v

der Gesetze selbst.

») S. j . 6i.

§. 162 .

In der Demokratie , wo das Gesetz von

dem Magistrate in Vorschlag gebracht , aber von je¬

dem aus dem Volke mit aller Genauigkeit und Stren¬

ge, mit aller Hartnäckigkeit einer Parthey , bevor es
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durchgehst , untersucht werden kann , bey einer Stim »

mungsart also , wo, wie in Rom , das Gesetz , wor «

über gestimmet werden soll , erst durch einen Trium «

dl ' iinm der allgemeinen Prüfung ausgesetzt blei¬

bet , wo diejenigen , welchen durch das neue Gesetz
eine neue Verbindlichkeit auferlegt worden , berechti¬

get waren , diese Verbindlichkeit auch nicht auf sich zu

nehmen , sollte die hohe Meinung von der Vortrefflich «

keil der Gesetze gleichsam aus der For m der Gesetz¬

gebung selbst entspringen . Diese Form scheint die Ver¬

muthung für sich zu haben : der Stimmende werde

vor der Bepstismung überdacht habe », daß er dem

angenommenen Gesetze selbst werde gehorchen

müsse » ; er werde nach der Abstimmung die Be¬

ruhigung für sich haben , nur dem Gesetze , das ex

sich selbst gegeben hals ) , zu gehorchen ,

§. - 6Z.

Aber diese Vorzüge der demokratischen Gesetzge¬

bung sind bloß eine von der Einbildung entworfene

Skize der Möglichkeit , nicht das Gemälde der

Wirklichkeit . Larrrolxis , als er die Art , wie

die Gesetze zu Athen gegeben wurden , beobachtete , fand

es sonderbar genug , Laß die Weisen Männer der
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Republik die Gesetze vorschlugen , und die Unun -

lerrichteten darüber entschieden . WaS dem

szythischen Philosophen fein Beobachtnngsgcist sagte ,

darauf mußte der Bürger der Demokratie , wo je .

der stimmt , sehr oft von seinem Selbstgefühle

grleitet worden seyn. Die Beredtsamkcit des Perl -

kles hatte den Athrnienft ? erschüttert , fortgerissen ,

unterjochet ; er war auf dem Stimmfelde für den Vor ,

trag des Redners eingenommen , hielt sich von dem

Vortheile der gemachten Regung überzeugt . Aber ,

wann er sich allein fand , ws die Täuschung »er ,

schwunden war , wo die Heftigkeit der BeredtsamkeU

ihn nicht mehr erhitzte , sagte er sich: Ich bin doch

nur ein Schuster ; die mit mir , um mich

herum stimmten , waren ein Töpfer , ein

Fleischer u. s. w. uudwir — wir haben über

das Gesetz entschieden . Er fühlte es dann nur

zu wohl , daß nicht er , sondern PerikleS das Ge.

setz gegeben habe. Und wenn übcrdieß der Dcmagoge

nicht der Schüler des Anaxagoras und Zeno ,

wenn es ein Nieias war , ein Mann , wie ihn Ari .

stophaneS in den Rittern geschildert , ohne

KopfundHerz , aber mit einer Brust und Stir¬

ne von Erz ; was war von einem Gesetze , das der

Lrderhavdler Nicias vertrat , für ein hoher Bs «
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Lnff zrr hüben ? Die Gefttze , welche in emer Volks¬

versammlung erlassen werden , sind also nur selten ,
sind nie der Ausschlag einer ordentlichen , reifen

Überlegung , deren eine Menge niemals fähig ist ;

4) sind nicht der Ausschlag der überwiegenden

Einsicht der Nation ; sie sind der Wille de s De¬

magogen , der die Menge entweder bey dem Bau¬

ch e oder den Ohren 6) zu fassen weiß , und sie

zum Werkzeuge seiner Absicht und Herrschsychk gebrau¬
chet. Der furchtbarste D e sp o t r Smu s, schreibt
la Croix , s ) ist der eines dürftigen Pöbels ;
er schrieb dieses schon vor der Regierung der Pichen »,
aber er hatte schreiben sollen : Der furch tb arste De¬

spot i S m n s ist der Despotismus eines Demagv -

gen , dem der dürftige Pöbel zu Gebot steht .
Die Helden des Terrorismus hatten seinen Satz

ausser Zweifel gesetzt.

H (ionstilulrons ilss Princip »»» Kist» ä' Lurop « eic. 1°.
Liscours r.

§. r6ch.

Diesen Gebrechen der Gesetzgebung in Demokra¬

tien ist durch Volksvorstellu » gen nicht nur nicht

abgeholfen, ; die Nachtheile werden dadurch noch per -
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ZMstt und vermehret . Wie werden VolkSvor -

stelluugen gewählet ? Ranke aller , Art , kriechende Ge¬

schmeidigkeit , Bestechungen , Verheiffungen gewinnen

oder erkaufen die Stimme eines erhitzten oder trunke¬

nen Pöbels , der nicht selten , wenn die Betäubung

vorüber ist , auf seine Wahl mit Erstaunen , Beschä¬

mung , Trostlosigkeit zurück sieht. Die VolkSvorstel -

luiig , die eine erlauchte Versammlung der einsichtsvol -

lestcn , tugendhaftesten Männer seyn sollte , ist nicht

selten der Abschaum der Nation . Wir haben es gese¬

hen 7) . Nun aber , so bald die V 0 lks v 0 r ste llung

gewählt ist. wird sie A r ist 0 k r a ki c gegen das Volk ,

und bleibt Dem 0 kratie unter stch , in ihren Be-

rakhschlagungen , in ihren Beschlüssen . Überall , wo

eine zahlreiche Versammlung entscheiden soll , be¬

mächtigen sich die Beredtsamdsten , die Verwegensten ,

die Ehrsüchtigsten der Rednrrbühne und der Meinun -

gen. Und wenn dann noch Rottirungen von

aussen , wenn der Nngestümm des Klnbbs in die

Berathschlagn ngen von innen Einfluß neh¬

men ; wenn die auf den Tribunen sich eindringenden

oder absichtlich vertheilten Hansen des faiistferligen Pö¬

bels durch Zeichen ihrer Theilnahme , ihrer Vorliebe

oder Abneigung , die einzelnen Stimmenden verwegen

oder zaghaft machen , oder wohl gar sich Drohungen
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und Gewaltthaten erlauben , mithin der Erörterung

in Weg treten , der Freyheit der Stimmen Zwang an¬

thun , einen Theil der Etimmführcnden zu Verstum¬

men , nöthigen ; wie soll die Nation günstig für eine

Gesetzgebung eingenommen seyn , von der sie sich nicht

bergen kann , daß die beschlossenen Gesetze nicht das

Werk einer freyen gemeinschaftlichen Er -

wag u r- g , daß sie das einseitige Werk des Kar .

theygeistes sind ; daß nicht si e durch ihre Gewalktra .

ger sich die Gesetze , welche ihr die vortheilhastesten

seyn würden , gewahlet , sondern der üb er mach .

tige Theil , was ihm beliebte , dem Ganzen zum Ge¬

setze a us g e d r u n g e n hat ? 8)

§ - 6Z.

Aber , wodurch wird eS dererblichen Aristo »

kratie , der übelsten Verfassung unter asten , wofür

mit Rousseau sie wohl jedermann erkennet , möglich

seyn , ei » günstiges Vorurtheil für die Gesetze einzu .

flössen ? Ich suche die Mittel vergebens . Diese Verfas «

sang hat überall den grosse », mit ihrer Wesenheit in¬

nigst verwebten Nachtheil gegen sich, daß sie das Volk

in zwey Partheyen theilet , deren Wohl und Ab«

fichteü sich entgegen siehe », die sich hassen , wie es Un -
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i e r d r ü cke r und Unterdrückte beständig thun

werden : und es ist bloß ein tröstlicher Schriftsteller .

Traum um eine Aristo kr a ti e, wie Aristoteles

ungefähr sie forderte , deren Mitglieder ihren Vorzug

nur darin bestehen lassen sollten , in dem Senate für

das Wohl des Volkes zu wachen , ausser dem Se¬

nate sich mir dem Volke in Gleichheit zu setzen.

Eine Aristokratie von dieser Art ist nie bestanden , wird

nie bestehen 9) . Immer gab es für einen Publi .

cola unzählige Claudier , die ihre Verachtung

gegen die Plebejer so wenig geheim hielten , daß sie

nicht nur in der Kurie , daß sie selbst vor den Volks -

Versammlungen das R e cht der E h e n zwischen Pa -

rriziertz und Plebejern eine Befleckung der Fami¬

lie » , eine Entweihung der Göktervereh .

pung und heiligen Gepränge nannten , und

diese Vermengung mit den unordentlichen

Vermisch ungender wilden Thiere inVer »

gleich zusetzen , den Übermulh hakten , i o) Es ist

einem Volke unmöglich , für eine Gesetzgebung wahre

Anhänglichkeit zu haben , die einen und zwar den

grösseren Theil durch Anmassungen und

Vorrechte des ander » beleidiget , »nd beständig

durch Aus schliesst , ngen erniedriget - . Der

Senat ysir Venedig sah diese Unmöglichkeit deutlich
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ein. Man sucht - da den Volksklassen ihre Knechtschaft

durch alle Blendwerke der Freyheit zu verkleiden :

die Ausgelassenheit aller Art war ohne Schranken und

Einhalt ; aber von der Verfassung der Repu¬
blik und von ihren Gesetzen gut sowohl als übe?

n u r zu sprechen , war auf das strengste untersagt ,
war auch für Reisende äusserst gefährlich . Der grosse
Rath , und noch mehr der Rath Ler - Z e h « m ä n n e r,

fünden nothwendig , selbst die Lobsprüche einer zu sehr

gepriesenen Regierung zu hindern , um den/Klagen
über die unterdrückende Harte derselben die Gelegen¬

heit abzuschneiden .

§. 166 .

In monarchischen Staaten , wo der Regent

beschränkt heißt , weil die Gnindverfassung die

Stände zur Stimmung über die Gesetze milberuft ,
wird das Zutrauen gegen die Gesetzgebung immer dem

Grade der Achtung und des Zutrauens gleich kommen ,
den die Versammlung der Stände einer Na¬

tion einznflössen , vermögend ist. In den Zeiten der all .

gemein herrschenden Feodalverfassung , wo das nnge -
adelte Volk für nichts geachtet war , kannte man

unter der Benennung der Stande nur den begü -
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terten Adel und hohen Klerus . Wenn in spä¬

teren Zeilen , als Kunstsieiß und Handlung Reichthü -

mer , und diese ihren Besitzern Einfluß und Ansehen

erwarben , auch den Städten unter den Ständen

Platz gegeben ward , so wurden die Stimmführer des

dritten Standes i » den Versammlungen durch

absichtlich ausgesonnene Unterscheidungen erniedriget ,

zaghaft gemacht , und das Stimmrecht der Volksoer -

treter durch ihre geringe Anzahl beynahe ganz verei¬

telt . e i ) Gegen eine Gesetzgebung von solcher Beschaf¬

fenheit werden die ausgeschlossenen Volksklüssen

stets Mißtrauen hegen , welches durch die S am; ro¬

ll ringe » der sogenannten Landkagsbesch küs¬

se bey allen Völkern nur zu sehr gcrechtfnrti ' get

wird . Aber in gegenwärtigen Zeiten , ist auch da ,

wo Absichten oder Umstände noch der Ver¬

wirklichung selbst entgegen stehen , dennoch der

gerechte Anspruch aller Volts klaffen , wo

Wersamml un ge n der S t ä nde gehalten werden ,

in solchen Versammlungen ihre Wortführer mit

gleichem Ansehen und verhalt nißmä s sig e «

Stim m g ew i ch t e zu haben , in das Reine gebracht .

Und eine Versammlung , wo alle Volksklaffen über

ihre Bedürfnisse Vorschlage zu machen , die gemach¬

ten Vorschlage zu «nkersuchev , ihre Einsicht gernrin !»
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schaftlich zu vereinigen , Gelegenheit haben , verdient ,

wenn irgend gegen den Einfluß der Bestechung Zu¬

trauen Platz greifen kann , das günstige Vornrkhcil ,

daß alle hier erwogene nGesetze dem all¬

gemeinen , wechselseitigen Wohlstände zu¬

träglich stnd .

§. 16?.

Was in beschränkten Monarchien der Annahm

me des Gesetzes vorgeht , das ist eine vorsichtige

Regierung in den sogenannten unbeschränkten

Monarchien 12) einigermassen bey der Bekanntma¬

chung nachzutragen bemühet . Die alten nordischen

Fürsten setzten ihren Verordnungen stets ei » Witena¬

ge m 0 t vor : das war die Gu l h e i s su n g detWi¬

rr 1», - e r w c i se n M ä n n e r, für deren höhere Ein¬

sicht das Volk Verehrung hatte . Die Regenten späte¬

rer Zeiten gebrauchen sich größtentheils der Formel ;

Nach reifer Berathschla g ung mit — oder ;

Auf Ein rathen unserer Dikasterien u. d. g.

Sollen diese Versicherungen mehr seyn , als unbedeu¬

tende Formeln , sollen sie in den Augen der Nation

Kraft und Wirksamkeit erhalten , und Zutrauen ein¬

flößen ez ) , so ist es in jeder Betrachtung wesentlich .
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Bey denjenigen Kollegien , welche auf die Gesetzgebung

einstießen , die Freymülhigkcit der Meinungen und

Vorstellungen nicht zu unterdrücken , und die Berakh -

schlagungs - Versammlungen nicht zu bloß knechl -

lichen W erk zeu g c n der Eigmmachk , Laune und

Wiükühr abzuwürdigen »4) .

§. r68 .

Ein nicht weniger von bürgerfreundlichen Monar¬

chen nie vernachlässigtes Mittel , ihren Gesetzen Ach¬

tung und Zutrauen zu erwerben , ist : daß jedes Ge¬

setz am Eingänge begründet , die Ursache nämlich

voraus geschickt wird , welche dasselbe in Beziehung

auf das allgemeine Wohl nothwendig , und

in Beziehung auf das Ein ze l n e n ü tzli ch machet .

A r i st o t e l e s chatte bey seinem politischen Werke nur

die Verfassung der kleinen griechischen Republiken

vor Augen , wo die Geseße in den öffentlichen Ver¬

sammlungen immer vorher untersucht wurden : und

als ein Grie ch. e vermengte er nach dem Tone seines

Landes insgemein die Monarchie mit dem Despo¬

tismus . Diesem Begriffe zu Folge hakte er Recht zu

sagen : Eine Einleitung bey einem Gesetze

sey unschicklich ,L) . Der Schriftsteller neuere ?



Zeilen , indem er die Verschiedenheit der Regie »

rimgssormen vor Augen hat , wird fügen : Der Pro »

log wäre an dem Gesetze ein A u swu chs in Htaatcu

r e p u b l i ka n i scher Form , weil er daS Ges. tz ohne

Nutzi -i verlängerte ; ein Auswuchs auch bey dem Ge¬

be' !? des Despoten , der es unter seiner Würde

hatten wird , bebenden Sklaven eine Ursache zu sagen ,

rsanm , er gebietet . Aber der Prolog ist ein w e se n t -

Scher Theil des Gesetzes - vorzüglich in unbe -

schraukren Monarchien ; er ist da daS charakie -

rchlache Merkmal , wodurch sich Getttze , welche die

Sorgfalt für das allgemeine Wohl veranlasset ,

von denen , die nur herrischer Eigenwille auf¬

dringet »ti ) , nüterfcheiden , und bey dem , der

befolgen soll , die Beweggründe zur Bsvbüch -

tuttg vermehren . Eine Regierung , die sich selbst

vorschreibt , ihre Verordnungen überall , wo es nur

möglich ist , mit Gründe » zu begleiten , zeigt Zuver¬

sicht in ihren Maßregeln , ehrt den Verstand der Bür¬

ger und ihre Rechlschaffenheik , scheint weniger zu öe-

fthlen , als anzurarhen ; und jeder Bürger dünkt sich

nicht weniger dem Monarchen als seiner eigene « Ein¬

sicht zu gehorchen .
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§. lSp .

JedsH auch da, wo die beso udere B egr 5 8-

du « Z eines GefttzeS nicht Platz haben kaim , wird

ei » Volk - »och der gewöhnlich am Eingauge voraus

Kehenden allgemeinen Bersicherusg rBewogendurch

unsere Vorsorge für die öffentliche Wohl¬

fahrt , oder einer ähnlichen , gern glauben , wird rS

seine Einsicht unter die Einsicht derjenigen gern schaue ,

gen , an denen es Güte des Herzens und Erha¬

benheit des Verstandes erkennet , die Zutraue ! »

einzuflSssen , und zu rechtfertige » fähig sind . Darum

werden die Gesetze eines Vaters des Vaterlan¬

des , - ie Verordnungen eines Ministers , dessen

Verwaltung in Segen ist , immer mit Freuden be¬

folget - Aber eben darum wurde « auch die vortrefflichster »

Verordnungen eines Tibers oder Domilians

nur mit Mißtrauen und Furcht aufgenommen . Mau

hakte Grund , dabey stets den Hinterhalt der Absicht

zu argwohnen - 17 )

z. 17 ».

An die voraus gehende Betrachtung reihet fich

folgende von selbst : Daß die Gesetze in den Auge « des

Erster B«ud . S g
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Volkes mit Vorliebe ober Vörabnergung erscheinen .

je nachdem die ö ffe ntli che Mein ung dechemgeâ

welche bey der Gesetzgebung u) angemendet wer¬

den , vortheilhaft oder ungünstig ist. M kaun daher

in Monarchien nicht gleichgiir -g seyn , suS welchen

Gliedern ein Gesetzausschuß bestehe . 8) . Männer von

anerkannter Umbesch o ltenh e i t, verehr irr Ei n-

ficht , festenGrund sa He n / und die in ihren Gr -

sliinnngen sich beständig nicht weniger Fre nnde ih¬

re r M i t b ü rg e r als Verehrer des L h r o a e S

gezeigt haben , werden auch den strengste » Gesetzen

Ehrerbietung verschaffen . Männer hingegen , deren Ruf

zweydeutig , deren Gesinnungen geschmei¬

dig , deren Einsichten zweifelhaft sind , wer¬

den auch die heilsamsten Gesetze nie beliebt machen .

Will man ein Beyspiel , wie weit die Menge ihre Ab¬

neigung gegen einzelneMcnschen zu treiben fä¬

hig ist : die römischen Soldaten weigerten sich mter

gehaßten Anführern nicht nur zu siegen , sie w o l l k e »

sogar absichtlich besieget werden 19) . Ein Volk

wird gehaßke N 0 m 0 thet e » gewiffermassen nicht

würdigen , ihnen für die Wohlthat eines guten Gese¬

tzes verpflichtet seyn zu wollen . Ich werfe nur noch

einen Ncbenblick auf diesen Gegenstand . Justiuiaa
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hat die Verfassung eines Gesetzbuches dem Trebo -

n i a » überkrage «: ein Weiserer Fürst wirdTrebomane

höchstens für tauglich halren , dasjenige nieder z» schrei- >

den , wss zeikverwandte Plakone ihnen in die Fe¬

der sage ».

«> G. §. zür.

§. i - i .

Unter den Ch araktc re n g) , welche der Gesetz »

Hebung allgeMeine E y r w ü r d igSeit verschaf¬

fen , bringt dir wahrhaft gefühlte Güte und

das daraus entspringende Wohl , das der ganzen Na¬

tion unter Niesen Gesetzen zu Theil wird , nicht bloß

eine Vermuthung hervor : die Anhänglichkeit für solche

Gesetze gründet sich auf Überzeugung 20) . Das G r-

fühl einer solchen Güte aber kann sich nur auf die

fortgesetzte Wahrnehmung stützen : daß die Gesetze

mit den Bedürfnissen der Nation nach Zage und

Himmelsstrich , nach der p h y si sch e n O r g a u i-

sirung 21 ) , nach Charakter , Sitten und B e-

griffen übereinstimmen . Es bietet den Schein eines

erhabenen Gedanken an 22) , den Völkern eines gros¬

sen Reiches gleiche Gesetze zu geben . Aber die

Natur , da sie die Bedürsnisse vermannig sä l-

Gg »
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liget , wird sich dem hochmüthigei , Entwürfe , alles

in eine Form zu werfen , beständig Miderfttze ».

SZ) Das römische Volk war von der Vottrefflichkeit

seiner Gesetze so sehr eingenommen , Laß es die Mit¬

theilung derselben als die größte Wohlthat ansah , die

es einem Volke erweisen konnte . Doch die Herniker

schlugen diese Wohlthat aus ; sie Wußten also die eige¬

nen Gesetze für vortrefflicher halten . Die Verschieden¬

heit der Begriffe ist i » folgendem Beyspiele noch auf¬

fallender : das römische Volk , dieser ? opuru - r
k ex ward durch den Anblick der Ruthen , die sei¬

nen Rücken , der Beile , die seinen Nacken bedroh¬

ten , nicht beleidiget . Der Deutsche in semm Wäldern

bezeichnete den Abscheu gegen diese ' Würd ezeichM der

römischen Magistrakur durch die Niederlage der Le¬

gionen . Der weise Plan der Natur kann GeseHge -

Lern grosser Staaten zum Vorbilde dienen . Es herrscht

darin Üb erei n st im m un g und Man n igfalkig -

keil : sie Hot den Völkerschaften unter dem Nordpvle

und der Linie gleiche G e se tze der Bed ü r f n i s-

se gegeben , aber sie hat für die Befriedigung

dieser Bedürfnisse auf verschiedene Art vorgese¬

hen. Die Baumwolle , der Stoff der leichten Bede¬

ckung , wächst unter dem heißeren Himmelsstriche ; die
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Thiere mit dem schützenden Pchwttks befinden sich an

reu , Gestade des Eismeeres .

L) S. §- l6l .

§° r ? 2.

Aus L?n Bemühungen der Gesetzgeber beynahe

aller Völker und Zeiten , ihre Gesetze von irgend einem

lange bestehenden Staats zu entlehnen , und solchen

durch eine solche Herleitung gleich Anfangs Ansehen zu

erwerben , sieht man , daß das Alter der Gesetze ,

welches Baes vortrefflich den darüber erg a n g e«

neu Ausspruch der Zeit nennet , stets als ein

Charakter angesehen worden , der ihre Eh rwür -

digkeit vergrösscrt . Das Alter der Gesetze ist zum

Theile die Folge der Unveranderlichkeit .

5- l7Z -

ES ist ohne Zweifel übertrieben , wenn die Chi «

nefer an ihren Gesetzen , Sitten und Gebräuchen so

streng halten , daß sie, wie die Missionäre erzählen ,

zwar von dem Vorzüge deS europäischen Schiffbaues

svr ihren Pirogen vollkommen überzeugt , dennoch ,

anstatt denselben anzunehmen , antworten : Aberdieff
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fin d gleichwohl n i cht chinesische Schi ffe l

Jndeffen wird eine Ration sich immer glücklicher bey

Gesetzen schätzen,- hie von . Regenten zu Regenkeu , . von

Minister zu Minister durch Jahrhunderte unabgeandert

bestehen , als bey solchen , die mit jeder Thro nv er¬

st nd erung oder neuen Ministers > h a ft «Nge -

sormet werden , und nur zu offenbar Arge u m a ch t

und Willkühr bezeichneK ^ Wenn der Bürger Lkp

öfters geänderte » Gesetzen auch sk»si,,vWej . chb nicht . be¬

denklicher argwohnet 24 ) , wenigsteks mu. si er denken :

D i e K e-g i x x u n g h a b 0 die . best e-ri . M a ß r r gr l . «

- » « gemeinen Wahlen i ch L g elf. » » L e n, d ch

fre . no ch i m wer darnach su ch s. Gegen eine solche.

U n st ätig - keik der GrfeHgebung . wird nut e i ». a u f

d i e Ä a t ur des g e.s.r.l l schgftl ich e » M er t r a»

ges mikR ü ckst cht s u f diesige n. e n P ol . iri »

s ch. c« u u b p hpßsch e n U m st s n d e erbauter

StaatSplau Abhilfe gewähren , auf Welchen dann

die Verschiedenheit der Personen , die . an der Spi . -

tzd. der öffentliche « P. erwültnnß stehen , ,nicht Einfluß

nehmen kann . Ein fe stg ? setzter Staatsplarr

ist vorzüglich in Monarchie « ein D a m» ; ge-

Kkn die häufigen Neuerungen , welche auch den

besten Vorkehrungen selten gestatten , Stand und Fe-

sngkeit zu gewinnen , da der beschränkte ZeürayN rr -
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ner Regisrnüg oder Ministerschaft meistens nur zmv

Niederreißen bialMt . Und überhaupt zum Einreiffen

gehört mehr nicht , als die Hand eines Maurers : aber

das Wiederkrbauen fordert den Kopf eines Architekten .

§. 174 .

Die U « Veränderlichkeit der Gesetze müßte

jedoch nachchsilig wirken , und selbst die Geringschä¬

tzung derselben herbey führen , wenn überhaupt zu all -

gemein und ohne Unterschied der Zeiten , der Ge¬

genstände und Begriffe mit zu g r o sscr S treu -

g e darüber gehalten würde - Schon hat der Grundsatz

der Unveründkrtichkeit in Ansehung solcher Gesetze e>-

ne Anwendung , dir sich auswechselnde Umstän¬

de beziehen , und daher nach denselben öfters abgeän¬

dert werden müssen , wie der. größte Theil der be-

sonders sogenannten P ol iz e y v or k eh r u n g e n 25) .

Auch diejenigen Gesetze , die mit der durch Zeit und

V orfa lle verändertenLag edes Staates nach äus¬

seren Verhältnissen , und mit den Begriffen

der Nation in einem sichtbares Widersprüche

stehen , fordern zur Veränderung auf . Gesetze sind ,

wie alles Übrige , dem Veralten 26 ) unterworfen . Die «

jcnigen , welche bey dem Entstehen eines Staates den
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damaliger , Umstanden angemessen waren , können es eben

darum nicht mehr sey », wenn der Staat sein sal¬

les Wachsthum erreicht hak. Die Gesetzgebung

muß daher unumgänglich die Ererg n u n g x» im Ge¬

sichte haben , stets der v o rr ssck enden Bildung ,

der Einsicht der Zeit , stets dem Vsrfchritte der Be¬

griffe zur Seite gehen , und die Vorkehrungen mit

denselben in ÜbereinstimWUl - ff bringe » 27) . Zlbrrdanu

muß sie nicht weniger die Nothwendigkeit ihrer

neuen Maßregeln immer , so viel möglich , auffal¬

lend zu machen , und hauptsächlich die grossen auf

den gemeinschaftlichen Zustand der Bürger

einwirkenden Veränderungen mit Klugheit v orzube¬

reiten 88 ) , bedacht seyn.

5- ' 7Z.

Das für die Gesetzgebung günstige Dorurtheil

muß geschwächt 3) oder ganz Zerstößest werden ,

. wenn sie das gemeine Wesen durch die Menge von

Gesetzen überladet ; wenn sie Anstand im Ausdru¬

cke und D e u ll i ch k e i L im Gegenstände vernach¬

lässiget L̂ >) ; wenn die Gesetze d ur ch kreuz ende »

Erklärungen der Rechtsgclchrlen , und schon der

Rechtsschulen Preis gestellt sind ; wenn es erlaubt
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ist , in den Geschen sogenannte Antinomien auf¬

zusuchen , in der Vollstreckung s p i H findig e U 8-

terscheidungen anzunehmen , welche die Verbind¬

lichkeit des Gesetzes zweydcutig machen , oder ganz ver¬

eiteln können ; wenn endlich von den allgemeinen Ge¬

setzen häufige Ausnahmen ertheilet werden .

») S. §. r6i .

176 .

Die Menge der Gesetze ist zu allen Zeiten

als eines der größten Gebrechen einer Verwaltung

angesehen worden . Das corruptissims rePu¬

blic u plurimae 1c ? cs des Tacitus wird

von allen Schriftstellern wiederholet . . Die Überhäufung

der Gesetze ist nicht bloß ein Zeichen von dem Ver¬

derbnisse des gemeinen Wesens , sie ist oft eine

Ursache desselben . Unfähig , so häufige Gesetze im Ge¬

dächtnisse zu behalten , unfähiger noch, sie zu beobach¬

ten , gewöhnt man sich erst , manche für üb er fl ü ssig

zu halten , und bald alle zu ve rä ch ten . Jede Gesetz' -

gebrmg , die ohne v 0r b § arbei Le t e n Pla n, oh¬

ne über alle Theile festgesetzte Grundsätze in ih¬

ren Verordnungen nur dem Anstösse der augen¬

blicklichen Umstände folget , und über jeden ein¬

zelnen , oft unbedeutenden Fall insbesondere be-
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stimme ! , muß unvermeidlich zur Kle i n fügig ?. eit

einer Kasuistik Zo ) herabsinken , die sie nicht allein

Mngfchätzig , sondern zugleich die Befvlgmig v c r-

haßt macht . Man nimmt sie über die Absicht in

Argwohn , der bürgerlichen Freyheit jedes Nebcnpfäd -

chen unwegsam zu machen , und. ßudet darin weniger
das Verlangen , d. ' e Übertretung in ihren mannigfal¬

tigen Formen zu verhindern , als die Begierde , für

jede Form der Übertretung die bestimmte Strafe zur

Hand zu haben . Und. ist besonders der Gegenstand ei-

nes Gesetzes zu Fiskalbestrafungen geeignet , so sieht
man in der mühsamen Anstrengung , mit welcher po¬

litische T am b seine alles zu erschöpfe « suchen ,

nicht- das Bcsorgniß , die Gesetze zur g e n g u e reu

Befolgung zu leiten , sondern den Wunsch ,

dem Tariffe der Übertret u ngcn die möglichste

Vollständigkeit zu geben . Eine Gesetzgebung - ,
die ihrer Würde eingedenk ist , wird sich einen solchen

Argwohn zuzuziehen , hüten . Ihre Verordnungen wer¬

den immer , wenn ich. so sagen darf , in das Grosse

und Allgemeine gezeichnet seyn , und das Beso n-

dere des Einzelnen in der einleuchtenden Deut¬

lichkeit der Grundsätze , von denen sie geleitet wird ,

Mitbegreiftn ,



Wo key Gesetzen der K olemjk 3) . Platz gelaffei ?,

und wohl selbst eine Art von Ruhm darin gesucht wird ,

den Sinn der GeseHs durch mannigfaltige Ausle¬

gungen ungewiß zumachen , daisterstens keine

Sichechcft für den Bürger , dessen Handlungen die

GeseHs eine Richtschnur seyn sollen ; > zweytesS ver¬

schwindet nothwendig alle Achtung gegen Gesetze , über

deren S i n n selbst diejenigen , welche aus der Rechts -

gelchrsamkeit ihr Geschäft machen , nicht vereiniget sind,

Antinomien , das ist , Widersprüche von Gesetz zu

Gesetz sind meistens die Folge der Menge , nicht selten

der B c weis , daß die Gesetzgebung weniger von fe¬

sten Grund sähen , als von dem Anstösse des

A uge nb- licke s geleitet wird , Was aber kann mau

Kr eine günstige Meinung von einem Werke haben ,

das zugleich b es a h e t und verneinet ? Kontra -

v er se n über die Gesetze sollen daher aus den S chu «

l e u, und Antinomien aus jedem G r fe Hb u ch e

Verwiesen werden . Plato rühmet die Borkrefflichkeik

des Gebotes bey, Leu Laeedemomern , welches über

den Werth oder Unwerth der Gesetze z» streiken

vqtersagke ; er sah es für wesentlich an , daß ihre Her -

ligkcir auf keine Weise beMeiftlt werden könne.

S. §. 175.
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5- - 78 .

Es ist kaum Zu begreifen , wie man verkennen

konnte , was für nachteilige Folgen es für die all¬

gemeine Folgsamkeit haben müsse , zwischen

Verbindlichkeit vor dem Richter und V e r -

bindlichkeit im Gewissen eine Unterschei¬

dung n) zu machen . Diese Lehre ist eines der künstlich¬

sten Mittel , deren sich das neue Rom bedienet hat ,

die Bande des bürgerlichen Gehorsams zu zerstücken ,

und Völker und Throne feiner Allmacht zu un¬

terwerfen . Wo diese Unterscheidung gilt , ist die Ge¬

walt der Regierung und der Gesetze ganz dahin . Sie

vermögen weiter nichts : die Päbsts als angemaßte

Meister der Gewissen vermögen alles ; sie ver¬

mögen die Unterthanen aller Regierungen von der

Pflicht gegen die bürgerlichen Gesetze zu entbinden ,

und entgegen den Unterthanen aller Regierungen die

Vorschriften Roms durch inneren Zwang unver¬

brüchlich zu machen . Auch waren es die ifidorischen

Kanonisten , welche zuerst diese Lehre auf die Kan -

zelu brachten , von welchen sie sich auch auf andere

Lehrstühle der Rechtswissenschaft eingedrungen hak, auf

deren manchen sie sich noch erhalt , und vielleicht in

den Beichtstühlen fortgepflanzet wird . Was die
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Gesetzgebung von der Religion zu Bekräftigung ih¬

rer Vorschriften entlehnet , ist vereitelt , wenn ge¬

glaubt Werden kaun , daß die Gerichtsbarkeit des Ge¬

setzgebers an den Gränze » des Gewissens ein Ende

nimmt . Die größte Wirksamkeit , welche die öffentliche

Verwaltung zuverlässig bey jedem Gesetze zum End¬

zwecke hat,fordert,daß der Bürger sich in seinem I u ner »

zur Beobachtung desselben verbunden halte . Zr ) Der

ehemalige Klerus der ftaüzöstschen Kirche war verpflich¬

tet , vor Erhaltung des theologischen Doktorats vier

Lehrsätze zu beschwören , die auf die Sicherheit der Köni¬

ge Beziehung haben . Die Sicherheit der Könige und

der ganzen gesellschaftlichen Ordnung , die auf der

Befolgung der Gesetze beruhet , macht es rathlich ,

den Lehrern d e r L h e o l og öe und Rechtswis¬

senschaft , den Seelsorgern und Beichtva¬

tern vor dem Antritte ihrer Ämter den Eid über den

Lehrsatz abzunehmen : Daß jedes Gesetz nicht we¬

nig e r vordem innere « Richter stuhle ( des

Gewissens ) , als vor dem äusseren verbind¬

lich mache .

») S. §. -7Z-



Jedes Gesetz , ohne zu unterscheiden , ob dem-

felben eine Strafe beygesetzt ist. oder nicht . Denn

von dieser sonderbaren Unterscheidung zwischen b e p ö n»

j e n und u n b e p ö n t e n Gesetzen n) wird der Scheiir - -

gründ des vorgedüchken gefährlichen SsHcs abgeleitet .

Soll die beygesetzte Strafe nach Absicht des G. e«

fe h g e b e rs und der V e r rrnr n f l . die Verbindlichkeit

vergrö ssern ; welche auch noch so widersinnige Ver »

drehnng könnte nicht geschähet werden , wenn es er»

laubt ist, zu glarrbm : d a ß die VerM eh r u u g -d e r

Beweggründe di - e - Berb i nd lichke i t ve r-

M i «' d e r e ? Diesem Irrthume wird durch - die Mei¬

nung Eingang Verschafft : die Strafen wäre » als

eine öffentliche G e n u gthuu ng Zs ) anzusetzen .

ES folgert sich dann natürlich , daß , sobald Genug¬

thuung geleistet wird , leine Beleidigung

weiter vorhanden ist. Doch die Genugthuung ist sehr

oft , ist überall , wo Leibes strafe eintritt , nicht

möglich ; ist es- selbst wenig in den Fällen einer G e l d»

strafe , worauf diese Meiuuug zuletzt hauptsächlich sich

zu beschränken , scheint . Zu Ansehung dieser letzteren

sprechen die Kasuisten : der Gesetzgeber habe durch
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denBeysatz der Strafe die Wechselwahl gelassen ,

entweder daS Gesetz zn beobachten , oder zu zahlen .

Ich will den eigenen Sinn einer solchen Wechsel¬

wahl vor Augen legen : man mag dann entscheiden, , ob

es eines Gesetzgebers würdig seyn. könne , in diesem

Sinne zu sprechen, oder zu handeln . Jedes Gesetz hat

Nie Handhabung irgend eines Theiles der allgemeinen

Wohlfahrt zum Zwecke : jede Übertretung ist daher ei¬

ne- wenigstens antheiimassrge Verletzung dieser

Wohlfahrt . Der Gesetzgeber spräche also : Handle ,

w- i e e s d i e g e m ei n sch a f k l i ch e Wohlfahrt

sorh e r k, oder rgegen eine Taz : e fepes dir

rrlaubk , diese ! bc zu verl e tz e «.

») S. §.

§.

Richt minder schädlich für das Ansehen der Ge¬

setzgebung kaun die Meinung s ) werden : Daß der blosse

Äichkgebrauch Gesetze aufhebe . Eigentlich ist

Nichtgebranch , wie er immer bemäntelt werde , nur

Nichtbevbachtung eines bestehenden Gesetzes .

Könnte ein Gesetz durch N i ch t b e o b a ch k u n g abge¬

schafft werden , so läge die Kraft desselben ganz und

einzig in dem Wille « desjenigen , der dadurch se *'



byadktt «itchea soll. Seiae Njchtbeobachtuug aber ist

n, «weder eine Folge d?s U n g e h o rsa m s , oder

weil er urkhei sei , das Gesetz sey dem Zwecke

«ich « angemessen , nicht den Umständen zusa¬

gend . Für den ersten Fall werde ich mich begnüge »,

zu fragen : Kann Ungehorsam ZZ) Gesetze aufheben ?

Ich zweyten Falle : wird . der gemeinschaftliche Wille

dem einzelnen untergeordnet , wird de ^einzelne

Bürger zum Richter der Gesetzgebung erhoben , wird

dsL allgemeine Wohl der öeso »Lerxn Einsicht eines je¬

den unterworfen , dem Vernünstlcr die Unab¬

hängigkeit eingeräumt Z4 ) : und das Gesetz ist nur

für denjenigen >allein geschrieben , der zu bc schei¬

de » , die Gesetze Zu beurtheilen , oder der für sich Zu den- -

keri, Zu tr ag oder z» un fähig ist. Ware dahexeia

Gesetz den Lmständen mcht mehr ährreinstimMenh ,

ss fordert das Ansehen der Gesetzgebung , dasselbe nicht

Lurch Nachsicht ausser Kraft kommen zu Lassen ,

sondern ausdrücklich aufzuheben . Dadurch wird sie

- em schädlichen PoruNheile ausbeugeri , als hatte sie

stillschweigend die Aufhebung eines Gesetzes be¬

williget , dessen Wchtbeobachtung o h ne Ahndung

geblieben ist , Ost wäre es der öffentlichen VerWaümkg

Nicht möglich , Aichtbeobschtungen zu ahndss , ds
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sie zu ihr,m Kenntnisse nicht gelangten . Und wenn die -

selben bey wiederholten Füllen endlich wahrgenommen

wurden , so hatten die Übertreter schon den schützenden
Verwand in der Vermuthung , daß die Abstellung des

Gesetzes MschWkigcud bewilliget gewesen . Das Gesetz
redet öffentlich und ausdrücklich : wie karrn

dabey auf ein Stillschweigen geschloffen wer¬
den ? So lauge die öffentliche Verwaltung nicht
widerrufet , so spricht sie immer laut : Ich will ! und
nun soll man gerade das Gegentheil : Daß sie nicht
will , vermuthen können . ZL)

«) S. §. 175.

§. UN.

Ausnahme n von Gesetzen 3) fallen hier nur so fern
unter die Betrachtung , als ihre Ertheilung dem allge¬
meinen Begriffe von der Gute der Gesetze widerstre¬
bet. Wofern es alS ein Glück betrachtet werden kann ,
den Gesetzen nicht gehorchen zu dürfen , so kann eS für
kein Glück betrachtet werden , sie befolgen zu müssen ^6) .
Dieser Schluß ist nicht nur natürlich , er ist nothwen -
d ig . Die allgemeine Folgsamkeit verschwindet also, wenn
die Bürger einmal die Meinung annehmen , daß eck
ein Vorzug ist , von Gesetzen befreyek zu seyn. Die¬

se Meinung wird sehr dadurch bestätiget , wenn Bür¬

stest » Band . H h
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gcr , die sich um den Staat ausgezeichnet verdient ge¬

macht haben , durch Befreyungen von Gesetzen

belohnet werden . Das Bestreben der Pflicht selbst

wird da die Kraftlosigkeit der Gesetze nach sich ziehen :

man wird dem Staate dienen , um sich von seinen

Gesetzen los zu machen , um ihm nichtgehsrchen

zu müssen .

») S. §. I/L ?
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